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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Auf verschiedene Ereignisse, die der alten Diskussion um eine Regierungsreform neue
Nahrung gegeben hatten, wurde mit zahlreichen Ideen und Vorstössen für eine
Regierungsreform reagiert. Die Vorschläge – Amtszeiten, Anzahl Regierungsmitglieder,
Regierungszusammensetzung, Umgestaltung der Departemente – waren allerdings
allesamt nicht neu und weiterhin politisch umstritten. Verschiedene Vorstösse zielten
auf eine Reform der Amtszeit ab. Eine Motion Cramer (gp, GE) (Mo. 10.3135) sah ein
Verbot von Bundesratsrücktritten während der Legislatur vor. Die Motion, die noch im
Frühling vom Ständerat angenommen worden war, hatte mit den unkoordinierten
Rücktritten der Bundesräte Leuenberger und Merz Rückenwind erhalten. Trotzdem
hatte der Vorstoss im Nationalrat keine Chance. Gleich zwei Anliegen verfolgten die
Amtszeitbeschränkung für Bundesräte auf acht Jahre. Aber weder die
parlamentarische Initiative Wasserfallen (fdp, BE) (Pa.Iv. 09.482) noch die
parlamentarische Initiative Moret (fdp, VD) (Pa.Iv. 09.494) fanden in der grossen
Kammer Gehör. Die Nationalräte folgten ihrer Kommission, welche keinen
Handlungsbedarf sah, da die mittlere Amtsdauer seit dem 2. Weltkrieg bereits bei etwa
acht Jahren liege. Am meisten Sukkurs erhielt die Idee einer Verlängerung der Amtszeit
des Bundespräsidiums. Bundesrat Leuenberger, die Grünen, die CVP und die FDP
äusserten sich grundsätzlich positiv zur Idee einer Amtszeitverlängerung für das
Bundespräsidium, obschon eine Motion Hodgers (gp, GE) (Mo. 10.3108), die eine
Ausdehnung der Bundespräsidentschaft auf vier Jahre vorsah, im Nationalrat in der
Sommersession diskussionslos abgelehnt worden war. 1

MOTION
DATUM: 17.12.2010
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

Die 2007 verabschiedete E-Government-Strategie Schweiz, die zum Ziel hat, dass
Wirtschaft und Bevölkerung Geschäfte mit Behörden elektronisch abwickeln können,
war Gegenstand verschiedener, die Bundesverwaltung betreffender Vorstösse im
Berichtsjahr. Thema war dabei die Idee der Open Government Data, also die Öffnung
der Datenbestände des Bundes. Verschiedene Interpellationen fragten etwa die
Organisation des Zugangs zu solchen Daten, allfällige Kosten oder die Zusammenarbeit
mit den Kantonen nach (11.3445 (Riklin (cvp, ZH)), 11.5039 und 11.5040 (Graf-Litscher (sp,
TG))). In der Wintersession nahm der Nationalrat zudem ein Postulat Wasserfallen (fdp,
BE) an, das den Bundesrat beauftragt, die Chancen und Risiken der Zugänglichkeit zu
Daten und Dokumenten des Bundes abzuschätzen. Eingereicht aber noch nicht
behandelt wurde zudem das Postulat Riklin (11.3902), das einen Masterplan zu Open
Government Data verlangt. Der Bundesrat beurteilte das Thema als neu und deshalb
wichtig, wollte aber zuerst Grundlagen schaffen. Er beantragte deshalb die Annahme
des Postulats Wasserfallen, aber die Ablehnung des Vorstosses von Kathy Riklin. 2

POSTULAT
DATUM: 23.12.2011
MARC BÜHLMANN

Gleich vier aktuelle Geschäfte kreisten um die Frage von Open Government Data, also
der Freigabe von Datenbeständen des Bundes für die interessierte Öffentlichkeit. Eine
Motion Graf-Litscher (sp, TG) forderte ein Verzeichnis aller Datenbestände des Bundes,
ein Portal, mit dem der Zugang zu diesen Daten sichergestellt wird, sowie begleitende
Massnahmen zur Förderung der Nutzung dieser Daten durch die Öffentlichkeit. Der
Nationalrat nahm die gesamte Motion mit 97 zu 77 Stimmen an, obwohl der Bundesrat
sich gegen die Punkte 1 und 3 ausgesprochen hatte. Opposition kam vor allem aus dem
SVP- und CVP-Lager. Der Vorstoss wurde im Berichtjahr in der kleinen Kammer noch
nicht behandelt. Mitte 2013 doppelte Graf-Litscher mit einem noch nicht behandelten
Postulat nach, dass die Prüfung der Freigabe von Daten zu Finanzzahlen verlangt. Ein
Postulat Riklin (cvp, ZH), das einen eigentlichen Masterplan fordert, mit dem Analysen
der Bestände, des Nutzenpotenzials und der Kosten durchgeführt sowie der nötigen
rechtlichen und technischen Massnahmen für die Freigabe von Bundesdaten
vorgenommen werden sollen, wurde vom Nationalrat mit 120 zu 59 Stimmen
überwiesen. Auch hier verwies der Bundesrat vergeblich auf das bereits 2011
überwiesene Postulat Wasserfallen (fdp, BE) (11.3884), auf dessen Grundlage die
Regierung aktuell bereits einen Bericht verfasse, der demnächst vorliege und in dem

MOTION
DATUM: 23.09.2013
MARC BÜHLMANN
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der Handlungsbedarf aufgezeigt werde. Bereits im Vorjahr überwiesen worden war eine
Motion der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
(UREK-NR), welche die Veröffentlichung von Meteodaten nach dem Prinzip von Open
Government Data fordert (Mo. 12.3335). In der Folge schaltete der Bund Mitte
September dann eine erste Open-Data-Plattform (Opendata.admin.ch) auf. Bisher
dezentral abgelegte, öffentliche Daten werden damit über eine einzige Plattform
zugänglich und leichter auffindbar gemacht. Die Plattform wird zusammen mit dem
Bundesamt für Statistik, Swisstopo, Meteo Schweiz und der Nationalbibliothek geführt.
Experten schätzten das wirtschaftliche Potenzial von Open-Data auf bis zu CHF 1,2 Mia.
Der erwähnte Bericht des Bundesrates erschien ebenfalls Mitte September. Als Folge
des Berichts wurde das Informatiksteuerungsorgan des Bundes beauftragt, zusammen
mit dem Bundesarchiv und der Bundeskanzlei einen Entwurf für eine Open Government
Data Strategie zu entwerfen und die Umsetzung auf 2014 zu planen. 3

Im Rahmen der Beratungen zum Stabilisierungsprogramm 2017–2019 hatte der
Bundesrat auch die Abschreibung der Motion der UREK-SR beantragt. Die Motion wollte
rechtliche Rahmenbedingungen, damit die Meteodaten nach dem Prinzip von Open
Government Data zur Verfügung gestellt werden können. Zwar hatte der Ständerat dem
bundesrätlichen Vorschlag entsprochen, im Nationalrat legte jedoch Christian
Wasserfallen (fdp, BE) sein Veto ein. Sein Antrag auf Nichtabschreiben wurde mit 113 zu
72 Stimmen gutgeheissen. 4

MOTION
DATUM: 30.11.2016
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Nach der Ankündigung der Kandidatur von Magdalena Martullo-Blocher für die
Nationalratswahlen 2015 ging der Sonntagsblick der Frage nach, ob es in der Schweiz
Politikerdynastien gebe. Die Zeitung stiess dabei auf zahlreiche Namen. Im Kanton
Aargau prägen und prägten drei Generationen der Familie Binder-Keller für die CVP die
Politik: Julius Binder (90) war National- und Ständerat, Andreas Binder (58) und dessen
Frau Marianne Binder-Keller (56) sassen bzw. sitzen im Grossrat, wobei der Vater von
Binder-Keller, Anton Keller (80), ebenfalls bereits Nationalrat war und der Sohn von
Marianne und Andreas, Simon Binder (28) die CVP in Baden co-präsidiert. Ebenfalls im
Kanton Aargau machen sich die Giezendanners einen Namen: Ulrich (61) ist seit 24
Jahren im Nationalrat, sein jüngerer Sohn Benjamin (33) im Grossrat und sein älterer
Sohn, Stefan (37), im Einwohnerrat in Zofingen – alle drei für die SVP. Der Sohn des
ehemaligen FDP-Bundesrats Fritz Honegger (1917-1999), Eric Honegger (69), war in
Zürich Regierungsrat. Ebenfalls in Zürich wirkt Corine Mauch als Zürcher
Stadtpräsidentin, sie ist die Tochter der ehemaligen ersten Nationalrätin für den Kanton
Aargau Ursula Mauch (80). 
Von weiteren sieben aktuellen Parlamentariern und einer aktuellen Parlamentarierin
hätten bereits die Väter in Bundesbern gesessen: von Marina Carobbio (sp, TI), Max
Chopard (sp, AG), Jean Christophe Schwaab (sp, VD), Alexander Tschäppät (sp, BE),
Jean-François Rime (svp, FR), Christian Wasserfallen (fdp, BE), Jean-René Germanier
(fdp, VS) sowie von Thomas Hefti (fdp, GL). Hinzu komme Eveline Widmer-Schlumpf
(bdp, GR), deren Vater Leon Schlumpf (svp, GR) bereits Bundesrat war.
Verantwortlich sei wohl das politische Umfeld, in dem man aufwachse und das Kinder
präge, zog das Sonntagsmedium den Schluss. Namen könnten durchaus eine Hilfe sein,
um politische Karriere zu machen, sie können aber auch hinderlich sein. Der
Sonntagsblick zitierte dazu den Ex-US-Präsidenten George W. Bush, Sohn des Ex-US-
Präsidenten Georg Bush: „Ich habe die Hälfte der Freunde meines Vaters geerbt und
alle seine Feinde.“ 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.08.2015
MARC BÜHLMANN

Die ständigen Kommissionen, die mit der Parlamentsreform Anfang der 1990er Jahre
eingeführt wurden, spielen eine herausragende Rolle im schweizerischen
Gesetzgebungsprozess. In den Kommissionen werden zahlreiche Entscheide vorgespurt
und wichtige Änderungen an Gesetzesvorlagen angebracht. Kommissionen geben
Empfehlungen zu vielen Vorstössen ab, sie entscheiden, ob via parlamentarische
Initiativen angestossene Ideen in neue Gesetze fliessen sollen und arbeiten
entsprechende Gesetzesentwürfe auch aus. Freilich ist es das Gesamtparlament, das
letztlich entscheidet, ob es die Empfehlungen und Vorlagen seiner Kommissionen
annehmen möchte oder nicht. Eine Studie der Universität Bern zeigte allerdings auf,
dass das Parlament im langjährigen Schnitt rund 75 Prozent aller
Kommissionsempfehlungen (bei parlamentarischen Initiativen und Standesinitiativen)

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.12.2019
MARC BÜHLMANN
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befolgt. Es ist somit nicht verwunderlich, dass die parteipolitische und individuelle
Besetzung der verschiedenen Kommissionen politisch von einiger Bedeutung ist. 
Institutionell sind die Vorgaben dafür klar: Die Fraktionen – nicht die Parteien –
erhalten entsprechend ihrer Mandatszahl in den jeweiligen Räten eine Anzahl
Kommissionssitze, die sie dann mittels Verhandlungen mit den anderen Fraktionen auf
die verschiedenen Kommissionen und mit fraktionsinternen Verfahren zwischen ihren
Mitgliedern verteilen. Im Nationalrat setzen sich die zwölf ständigen Kommissionen
(neun Sachbereichs- und zwei Aufsichtskommissionen sowie die
Immunitätskommission) in der Regel aus 25 Mitgliedern zusammen, die
Immunitätskommission aus neun. Im Ständerat umfassen die elf ständigen
Kommissionen – der Ständerat kennt keine Immunitätskommission – jeweils 13
Mitglieder. Neben den ständigen Kommissionen können auch Spezialkommissionen
eingesetzt werden, für die entsprechend ihrer Grösse ebenfalls ein Verteilschlüssel
errechnet wird. 
Entsprechend der Ergebnisse der eidgenössischen Wahlen 2019 entfielen von den total
284 Kommissionssitzen im Nationalrat 79 auf die SVP-Fraktion, 56 auf die SP-Fraktion,
43 auf die Mitte-Fraktion, 42 auf die Fraktion der Grünen, 41 auf die FDP-Fraktion und
23 auf die Fraktion der Grünliberalen. Abzüglich der neun Sitze in der
Immunitätskommission (SVP: 3; SP: 2; alle anderen Fraktionen je 1) hatte damit also die
SVP einen Anspruch auf je sieben Sitze in zehn Kommissionen und sechs Sitze in einer
Kommission. Die SP konnte in zehn Kommissionen jeweils fünf Mitglieder platzieren und
in einer vier. Jeweils vier Mitglieder schickten die Mitte-Fraktion in neun Kommissionen
(und je 3 in 2 Kommissionen), die Fraktion der Grünen in acht Kommissionen (und je 3
in 3 Kommissionen) und die FDP-Fraktion in sieben Kommissionen (und je 3 in 4
Kommissionen). Die Fraktion der GLP hatte entsprechend dieser Aufteilung Anspruch
auf je zwei Sitze in den elf Kommissionen. Der Verteilschlüssel im Ständerat brachte der
Mitte- und der FDP-Fraktion je drei Mitglieder in jeder Kommission, der SP- und der
SVP-Fraktion je zwei und der Fraktion der Grünen eines pro Kommission. Darüber
hinaus konnte die Mitte-Fraktion in sieben Kommissionen einen zusätzlichen Sitz
beanspruchen, die FDP in vier, die SP in sechs und die GP in fünf. Da mehr
Kommissionssitze als Fraktionssitze zu besetzen sind, bedeutet dies also auch, dass
einzelne Mitglieder in zwei oder mehr Kommissionen Einsitz nehmen. 
Wesentlich interessanter als die zahlenmässige Verteilung und medial besonders
verfolgt waren die personellen Entscheidungen in den einzelnen Fraktionen. Wer sollte
Einsitz in welche Kommission haben? Wichtig war diese Entscheidung nicht nur
deshalb, weil es mehr oder weniger interessante Kommissionen gebe – die Medien
betonten hier immer wieder die Wichtigkeit der Wirtschafts- und Abgabekommission
(WAK) –, sondern weil der Einsitz in eine Kommission mit individuellen inhaltlichen aber
auch handfesten Interessen verknüpft sein konnte. So dürfte sich eine Juristin in der
Gerichtskommission (GK) vielleicht wohler fühlen als ein Arzt, der sich wiederum eher
für einen Sitz in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK)
interessieren dürfte. Freilich dürften es aber vor allem auch die Interessenbindungen
sein, die von Bedeutung sind. So hatten in den letzten Jahren die Diskussionen um die
Problematik der inhaltlichen Verknüpfung von Interessengruppen mit der
Kommissionsarbeit stark zugenommen (vgl. auch Dossier «Lobbyismus im
Bundeshaus»). Dabei stand die Frage im Raum, ob und inwiefern Lobbying immer
unmittelbarer bereits in den Kommissionen stattfinde.

Die Fraktionen hatten nach Bekanntgabe der Verteilschlüssel durch die
Parlamentsdienste Ende November bis zum 10. Dezember Zeit, die
Kommissionsmitglieder zu bestimmen. Die Zeitung Blick wusste dabei von SVP-internen
Streitigkeiten bei der Verteilung zu berichten. Lukas Reimann (svp, SG) hatte sich
öffentlich beklagt, dass er seinen Sitz in der SPK-NR nicht behalten durfte; er werde
abgestraft, weil er sich gegen Lobbyismus einsetze und zu wenig parteikonform stimme.
Auch die NZZ vermutete: «Die SVP setzt Abweichler unter Druck und straft sie ab». Die
Zeitung aus Zürich berichtete über Diana Gutjahr (svp, TG), die vom Fraktionsvorstand
der SVP in der WBK-NR belassen wurde, obwohl ihre Kandidatur für die Präsidentschaft
des Schweizerischen Gewerbeverbands mit einer Einsitznahme in der WAK-NR wohl
chancenreicher gewesen wären. An ihrer statt würde die neu gewählte Esther Friedli
(svp, SG) in der «einflussreichen» WAK Einsitz nehmen, obwohl «Neulinge [...] sehr
selten auf Anhieb in eine zentrale Kommission wie die WAK entsandt» würden, so die
NZZ weiter. Friedli habe diesen «Senkrechtstart ihrem Beziehungsnetz zu verdanken,
primär ihrem Lebenspartner, dem früheren Parteichef Toni Brunner (svp, SG).» Gutjahr
sei wohl ein «europapolitischer Denkzettel» verpasst worden, weil sie sich weigere, die
Begrenzungsinitiative der SVP zu unterstützen, interpretierte die NZZ. Der angefragte
Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) betonte auf Anfrage, dass bei der Vergabe der
Kommissionssitze nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten. 
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Mediale Erwähnung fand auch die Besetzung der Gesundheitskommission durch die SP.
In der Regel müssten Neugewählte mit ihren Wünschen hinten anstehen, berichtete
dazu auch die Aargauer Zeitung. Dies gelte nicht für Pierre-Yves Maillard (sp, VD), der als
früherer Gesundheitsdirektor des Kantons Waadt «auf Anhieb den Sprung in die
prestigeträchtige Gesundheitskommission» geschafft habe, obwohl der bisherige
Angelo Barrile (sp, ZH) als Arzt dafür prädestiniert gewesen wäre. Die NZZ berichtete
ferner von einer SP-internen Regel. Da die Zahl der Kommissionssitze grösser ist als die
Zahl der Fraktionsmitglieder haben rund ein Drittel der SP-Mitglieder zwei
Kommissionssitze inne. Besagte Regel schreibe vor, dass dies für maximal vier Jahre
möglich sei. Dann habe man sich auf einen Sitz zu konzentrieren. Laut der NZZ habe
sich deshalb Eric Nussbaumer (sp, BL) zwischen der UREK-NR und der APK-NR
zugunsten Letzterer entscheiden müssen. Auch Beat Jans (sp, BS) habe wegen dieser
Regel seinen Sitz in der WAK-NR abgegeben und werde sich nun auf die UREK-NR
alleine konzentrieren müssen. «Weitsichtige Planung» attestierte die NZZ der SP
hingegen für die Besetzung der Kommissionssitze im Ständerat. Mit Christian Levrat (sp,
FR) und Paul Rechsteiner (sp, SG) würden zwei «Schwergewichte» der Partei das
Kommissionspräsidium der «wichtigsten und einflussreichsten» Kommissionen
übernehmen, der SGK-SR und der WAK-SR. Beliebt sei neben der WAK und der SGK
aber auch die UREK, weil sie «viel Aufmerksamkeit» generiere, so die Aargauer Zeitung
mit Blick auf die Verteilung in der FDP-Fraktion. Weil er der Klimaoffensive seiner
Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) skeptisch begegnet war, sei der bisherige
Christian Wasserfallen (fdp, BE) von seiner Fraktion aus der UREK-NR in die KVF-NR
versetzt worden. Wasserfallen selber sprach in der Aargauer Zeitung und auch in der
NZZ allerdings von einem lange gehegten Wunsch. Einen zusätzlichen Aspekt brachte
die St. Galler Zeitung in die Diskussion: die regionale Vertretung in den Kommissionen.
«St. Gallerinnen starten durch», titelte die Zeitung und freute sich, dass die Ostschweiz
«mehr Gewicht in der Wirtschaftskommission» erhalte. Aber auch eine regionale
Vertretung in der Verkehrskommission wäre wichtig gewesen; dort sei die Vertretung
der Ostschweiz aber nur noch «dünn», klagte das St. Galler Tagblatt. 
Schliesslich beleuchtete die Sonntagszeitung die Verteilung der Kommissionssitze aus
der Perspektive der Gleichstellung. «Die Frauenrevolution bleibt unvollendet», titelte
das Blatt. Zwar hätten die Frauen im Parlament nach den Wahlen 2019 einen Anteil von
39 Prozent (in National- und Ständerat zusammen), seien aber in den
parlamentarischen Kommissionen lediglich zu 36 Prozent vertreten, weil es eher
Männer seien, die mehrere Kommissionssitze besetzten. Zudem sei in den «wichtigen
oder prestigeträchtigen Ausschüssen» die Untervertretung der Frauen noch deutlicher.
In der FK sind lediglich 26 Prozent der Mitglieder Frauen (statt 39%), in der WAK und
der UREK sind es 32 Prozent und in der APK 34 Prozent. In der WBK (53% Frauen) und
der SGK (die Sonntagszeitung nannte sie die «Sozialkommission»; 47%) seien die Frauen
hingegen übervertreten. Auch die Kommissionspräsidien seien nur zu 23 Prozent von
Frauen besetzt. Das sei «undemokratisch», kommentierte die Sonntagszeitung: «[W]o
es politisch um etwas geht, sind die Politikerinnen unterrepräsentiert und haben wenig
zu sagen.» 6

Parlamentsorganisation

Das Nationalratspräsidium wurde 2013 von Maya Graf (gp, BL) geführt, der ersten
grünen Nationalrätin in diesem Amt. Als ihr Nachfolger wurde Vizepräsident Ruedi
Lustenberger (cvp, LU) in der Wintersession mit 175 von 183 gültigen Stimmen bestätigt.
Neuer erster Vizepräsident wurde Stéphane Rossini (sp, VS) mit 166 von 169 gültigen
Stimmen. Für das Amt des zweiten Vizepräsidenten, das 2014 turnusgemäss der FDP
zugesprochen wird, kandidierten bei der FDP-internen Ausmarchung drei
Kandidierende. Die Freisinnigen entschieden sich aus dem jungen Trio Caroni (AR),
Wasserfallen (BE) und Markwalder (BE) für die erfahrenere Christa Markwalder, die
damit aller Voraussicht nach, ihre Wiederwahl bei den Nationalratswahlen 2015
vorausgesetzt, das Präsidium 2016 inne haben wird. Markwalder erhielt 137 von 173
gültigen Stimmen; 24 Stimmen entfielen auf Wasserfallen. Den Vorsitz im Ständerat
besetzte im Berichtjahr Filippo Lombardi (cvp, TI). Ihm zur Seite standen Hannes
Germann (svp, SH) und Claude Hêche (sp, JU), die in der Wintersession zum Nachfolger
von Lombardi bzw. zum neuen ersten Vizepräsidenten gewählt wurden. Germann
erhielt dabei alle 42 gültigen Stimmen und auf Hêche entfielen 40 der 41 gültigen
Stimmen. Mit Raphaël Comte (NE) wird die FDP 2016 zudem voraussichtlich auch einen
relativ jungen Ständeratspräsidenten stellen; Comte wurde mit 36 von 39 gültigen
Stimmen zum neuen zweiten Vizepräsidenten gewählt. 7

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 25.11.2013
MARC BÜHLMANN
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Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Kanton Bern lancierte die Linke mit Hans Stöckli (sp) und Alec von Graffenried (gp)
die Rückeroberung des linken Ständeratssitzes, den sie im Frühling bei der Ersatzwahl
von Bundesrätin Sommaruga an die SVP verloren hatte. Die damals unterlegene Ursula
Wyss hatte sich Ende April entschieden, nicht mehr anzutreten. Die SVP trat hingegen
wieder mit dem damals erfolgreichen und amtierenden Adrian Amstutz (svp) an, der
sich während des Wahlkampfes ungewohnt staatsmännisch gab. Ihren aufgrund der
Abspaltung von der SVP 2008 geerbten Sitz wollte die BDP mit Werner Luginbühl
verteidigen. Neben diesen vier politischen Schwergewichten kandidierten sechs
weitere Personen: Christian Wasserfallen (fdp), Marianne Streiff-Feller (evp), Andreas
Brönnimann (edu), Norbert Hochreutener (cvp), Joseph Rothenfluh (parteifrei.ch) und
Rolf Zbinden (pda). 

Diese sechs erreichten allerdings zusammen weniger als die Hälfte der Stimmen der vier
Erstplatzierten und zogen sich  – mit Ausnahme von Rothenfluh – konsequenterweise
für den auch wegen der hohen Kandidatenzahl starken Aufsplitterung der Stimmen
nötigen zweiten Wahlgang zurück. Von den vier Favoriten hatte keiner die für das
absolute Mehr nötige Stimmenzahl erreicht. Am meisten Stimmen erhielt Amstutz
(143'350), gefolgt von Luginbühl (142'423) und Stöckli (128'633). Von Graffenried folgte
auf Rang vier (106'081). Die Linke war sich uneins, ob es besser sei mit beiden
Kandidierenden wieder anzutreten. Ein Doppelticket hätte eine stärkere Mobilisierung
aber auch gegenseitige Konkurrenz bedeutet. Dass sich von Graffenried schliesslich
zurückzog, erwies sich im zweiten Wahlgang als gewinnbringende Strategie für das links-
grüne Lager. Die Grünen empfahlen ihrer Wählerschaft neben Stöckli auch Luginbühl.
Letzterer wurde auch von der SVP – neben Amstutz – zur Wahl empfohlen. Luginbühl
setzte sich aufgrund der breiten Unterstützung denn auch deutlich mit 216'685
Stimmen durch. Entgegen den Erwartungen lag jedoch Stöckli (166'990) überraschend
deutlich vor Amstutz (147'787) an zweiter Stelle. Damit hatte die SVP ihren erst im
Frühjahr des Berichtjahres eroberten Ständeratssitz bereits wieder verloren. Das
Resultat wurde als Absage an die historische ungeteilte bürgerliche Standesstimme
interpretiert. Die Wählerschaft in der Mitte habe mehr Gemeinsamkeiten mit Stöckli als
mit Amstutz gesehen, so das einhellige Medienurteil. Die Nichtwahl von Amstutz, der
sich mit der höchsten kantonalen Stimmenzahl für die Nationalratswahlen trösten
konnte, hatte zur Folge, dass der aus dem Nationalrat abgewählte Jean-Pierre Graber
(svp) nicht in die grosse Kammer nachrutschte und damit der Berner Jura zum ersten
Mal seit 1848 nicht mehr in Bern vertreten war. Die spannende Ausgangslage vermochte
die Wählerschaft auch für den zweiten Wahlgang zu mobilisieren: die Beteiligung für
den zweiten Wahlgang lag bei 46,8%. 8

WAHLEN
DATUM: 20.11.2011
MARC BÜHLMANN

Obwohl der Kanton Bern aufgrund seines unterdurchschnittlichen
Bevölkerungswachstums bei den Nationalratswahlen 2019 schon zum zweiten Mal in
Folge ein Mandat in der Grossen Kammer abgeben musste, bewarben sich dieses Jahr
deutlich mehr Personen auf einen der verbliebenen 24 Sitze als vor vier Jahren. Unter
den total 651 Kandidierenden waren auch 274 Frauen gemeldet. Damit war der
Frauenanteil ebenfalls höher als 2015 (2019: 42.1%; 2015: 37.4%). Die Anzahl der
Wahllisten stieg von 26 auf 34.

Bei den letzten Nationalratswahlen hatte sich die SVP nach ihrem Sitzgewinn als
Wahlsiegerin feiern lassen können. Je einen Sitz verloren hatten damals die BDP und
die Grünen. Während der vergangenen Legislatur waren die Berner Nationalratssitze
somit wie folgt auf die Parteien verteilt: 9 SVP, 6 SP, 3 BDP, 2 FDP, 2 Grüne, 2 GLP, 1
EVP.  Aufgrund des Mandatsverlustes war schon von Beginn weg klar, dass mindestens
eine Partei einen Sitz verlieren würde. Die beiden Parteien welche im Vorfeld am
stärksten gefährdet schienen, waren die SVP und die BDP. Die Volkspartei hatte 2015
Proporzglück gehabt und den Sitzgewinn nur dank einem Überhangmandat geschafft.
Auf kantonaler Ebene hatte die SVP seither Federn lassen müssen, auch weil sie bei den
Grossratswahlen 2018 drei Sitze verloren hatte. Keine wirkliche Hilfe waren der Partei
die Listenverbindungen – sie verband sich einzig mit der Liste «Gesundheit-Energie-
Natur». Ausserdem musste die Volkspartei einen gewichtigen Abgang verkraften: Der
langjährige Nationalrat Adrian Amstutz wurde Opfer der parteiinternen
Amtszeitbeschränkung. Zwar hatten die SVP-Delegierten eigens eine «Lex Amstutz»
beschlossen, die es erlaubt hätte die Beschränkung in einzelnen Fällen zu lockern. Doch
Amstutz entschied sich trotz dieser Sonderregel, nicht erneut zu kandidieren. Auch die

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER
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BDP musste bei den diesjährigen Wahlen auf bekannte Parteigrössen verzichten. Neben
dem Rücktritt von Werner Luginbühl aus dem Ständerat kündigte auch Hans Grunder im
Frühjahr an, im Oktober nicht erneut kandidieren zu wollen. Schon während der
Legislatur war Urs Gasche aus dem Rat geschieden. Ohne ihre langjährigen Zugpferde
musste die BDP um ihre drei Sitze bangen. Die Hoffnungen ruhten im Wahljahr deshalb
vor allem auf Beatrice Simon. Zusätzlich zu ihrer Ständeratskandidatur figurierte die
bekannte Berner Finanzdirektorin auch auf der BDP-Nationalratsliste als
Wahllokomotive. Da in Bern ein Doppelmandat in der kantonalen Regierung und im
nationalen Parlament verboten ist, hätte Simon im Falle eines Einzuges ins
Bundesparlament ihr Regierungsratsmandat abgeben müssen. Da der Posten in der
Regierung gemeinhin als erstrebenswerter angesehen wird, wurde Simon von
politischen Gegnern vorgeworfen, sie täusche die Wähler, denn sie habe gar nicht vor,
eine Wahl in den Nationalrat anzunehmen. Stattdessen habe sie sich nur aufstellen
lassen, um der BDP-Liste zu mehr Stimmen zu verhelfen. Simon beteuerte jedoch, dass
sie auch eine Wahl in den Nationalrat annehmen würde. Dies wiederum stiess den
Bürgerlichen sauer auf, da sie dadurch die 2018 mühselig erkämpfte bürgerliche
Mehrheit im Berner Regierungsrat bedroht sahen. Relativ ungefährdet schienen die
sechs Sitze der SP zu sein. Die Sozialdemokraten waren bei den Kantonsratswahlen 2018
als Sieger hervorgegangen (+5 Sitze). Zwar hatte auch die SP einen Rücktritt zu
vermelden – für Margret Kiener Nellen war wegen der Amtszeitbeschränkung Ende der
Legislatur Schluss – doch die national bekannte ehemalige Juso-Chefin Tamara
Funiciello sprang in die Bresche. Auch dieses Jahr führte die SP eine separate Frauen-
und Männerliste. Bisher waren auf beide Listen je drei Nationalratssitze abgefallen.
Doch aufgrund der starken Frauenliste wurde gemutmasst, dass die SP-Frauen ihren
männlichen Kollegen einen Sitz wegschnappen könnten. Die männlichen SP-Vertreter,
allen voran Adrian Wüthrich, der erst während der Legislatur für den verstorbenen
Alexander Tschäppät nachgerutscht war, mussten daher um ihre Wiederwahl bangen.
Obwohl in Bern ein Sitz weniger zu vergeben war, peilten 2019 einige Parteien einen
Sitzgewinn an. Die FDP, ermutigt durch ihre drei Sitzgewinne bei den
Kantonsratswahlen 2018, hatte sich 11 Prozent Wähleranteil und einen dritten Sitz als
Ziel gesetzt. Sie ging dafür aber keine überparteiliche Listenverbindung ein. Die CVP
strebte derweil nach achtjährigem Unterbruch ihre Rückkehr in den Nationalrat an.
Dafür ging sie eine breite Mitte-Verbindung mit den Listen der GLP, EVP, BDP und den
Piraten ein. Als aussichtsreichster CVP-Kandidat galt der Stadtberner
Sicherheitsdirektor Reto Nause. Ebenfalls nach achtjähriger Absenz in die Grosse
Kammer zurückkehren wollte die EDU. Um die dazu nötigen Wählerprozente zu
erreichen, verband sich die EDU mit sechs teilweise recht skurrilen Listen («Schweizer
Demokraten», «Die Musketiere», «Landliste», «Partei der unbegrenzten
Möglichkeiten», «5G ade!» und «JutziPhilipp.com»). Durch dieses breite Bündnis der
Kleinsten wurden der EDU und ihrem Spitzenkandidat Andreas Gafner tatsächlich gute
Chancen für den Einzug in den Nationalrat eingeräumt. Da das Thema der Stunde, die
Klimapolitik, im Wahlkampf allgegenwärtig war, gehörten auch die Grünen und die
Grünliberalen zu den Anwärtern auf einen Sitzgewinn. Beide Parteien wussten national
bekannte Zugpferde in ihren Reihen – die Parteipräsidentin der Grünen Schweiz Regula
Rytz, der Präsident der GLP Schweiz Jürg Grossen und die Co-Präsidentin der
Frauendachorganisation «alliance F» Kathrin Bertschy (GLP). Bei den Grünen hoffte
zudem die bisherige Nationalrätin Aline Trede darauf, dieses Mal den Einzug ins
Parlament auf Anhieb zu schaffen, nachdem sie schon zwei Mal für aus dem Rat
scheidende Parteikollegen nachgerutscht war. Während die GLP in der Mitteverbindung
Unterschlupf fand, verbanden die Grünen ihre Listen mit der SP und der Partei der
Arbeit (PdA).

Der Wahlsonntag brachte unerwartet grosse Verschiebungen. Die grossen Wahlsieger
waren die Grünen und die Grünliberalen. Erstere bauten ihren Wähleranteil gegenüber
2015 um 5.1 Prozentpunkte aus (neu 13.6%) und gewannen zwei Sitze dazu. Neben Rytz
und Trede zogen auch Christine Badertscher und Kilian Baumann in den Nationalrat ein.
Die GLP vergrösserte ihren Wähleranteil um 3.7 Prozentpunkte (neu 9.7%), was für
einen Sitzgewinn reichte. Melanie Mettler schaffte den Einzug ins Parlament zusammen
mit den Bisherigen Grossen und Bertschy. Anders als die CVP, die ihren angestrebten
Wiedereinzug in den Nationalrat verpasste, holte sich die EDU einen Sitz. Ihre Strategie
der Listenverbindungen mit zahlreichen Kleinstgruppierungen war damit aufgegangen.
Zwar verpasste sie die vier-Prozent-Marke ganz knapp, doch sie sicherte sich ein
Überhangsmandat, womit der EDU-Spitzenkandidat Andreas Gafner ins Parlament
einzog. Keine Verschiebungen gab es bei der FDP und der EVP: Die bisherigen Christian
Wasserfallen (FDP), Christa Markwalder (FDP) und Marianne Streiff (EVP) wurden
wiedergewählt. Ein Debakel waren die Wahlen hingegen für die SP, die SVP und die BDP.
Die Sozialdemokraten verloren 2.9 Prozentpunkte ihres Wähleranteils (neu 16.8%) und
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dazu gleich zwei Sitze, wobei hauptsächlich die SP-Männer unter die Räder kamen. Von
der Männerliste schaffte einzig Matthias Aebischer die Wiederwahl, Adrian Wüthrich
und Corrado Pardini verpassten ihre Wiederwahl. Die SP-Frauen hielten ihre drei Sitze.
Tamara Funiciello ersetzte Kiener Nellen und zog neben Nadine Masshardt und Flavia
Wasserfallen in die Grosse Kammer ein. Die SVP (-3.1 Prozentpunkte, neu 30.0%)
musste ebenfalls den Verlust von zwei Nationalratssitzen hinnehmen. Zusätzlich zum
Rücktritt von Amstutz wurde noch Manfred Bühler abgewählt. Damit schied der einzige
Vertreter des französischsprachigen Berner Jura aus dem Nationalrat. Für die SVP
verblieben Albert Rösti, Andreas Aebi, Nadja Pieren, Erich von Siebenthal, Erich Hess
und Andrea Geissbühler im Rat. Lars Guggisberg rutschte ausserdem für den Neo-
Ständerat Werner Salzmann in den Nationalrat nach. Den grössten Wähleranteilverlust
(-3.8 Prozentpunkte, neu 8.0%) erlitt die BDP. Trotzdem verlor sie «nur» einen ihrer
drei Sitze. Neben Lorenz Hess schaffte auch Beatrice Simon die Wahl. Nach ihrer
erfolglosen Ständeratskandidatur verzichtete sie allerdings – entgegen ihren
Ankündigungen im Wahlkampf – auf ihr Nationalratsmandat und blieb stattdessen
Regierungsrätin. Der Bisherige Heinz Siegenthaler rutschte für sie nach. Die
Zusammensetzung der Berner Nationalratsdelegation lautet somit neu: 7 SVP, 4 SP, 4
GP, 3 GLP, 2 FDP, 2 BDP, 1 EVP und 1 EDU. Die Stimmbeteiligung fiel im Vergleich zu 2015
um 1.7 Prozentpunkte auf 47.4 Prozent. 9

Landesverteidigung

Militärorganisation

Contre l’avis du Conseil fédéral, le Conseil national a adopté, par 138 voix contre 48, un
postulat Wasserfallen (prd, BE), qui demandait au gouvernement de procéder à
l'examen de la planification des périodes de service militaire en tentant d’organiser les
école de recrues et les cours de répétition en fonction du calendrier des hautes écoles
et en introduisant un maximum de flexibilité, afin d’atténuer les inconvénients qui en
résultent pour les entreprises et les haute écoles. Le postulat a été classé dans le cadre
de l'examen de développement de l'armée (voir ici). 10

POSTULAT
DATUM: 01.10.2008
ELIE BURGOS

Der Leistungsvertrag mit dem Nationalen Pferdezentrum Bern und damit in
Zusammenhang der Bestand an Reitpferden in der Armee beschäftigte im Frühjahr 2018
den Nationalrat. Die kleine Kammer hatte die Motion Fournier (cvp, VS) im Vorjahr
angenommen und damit dafür plädiert, den Bestand der Tiere bei 65 zu belassen und
entsprechend die finanziellen Mittel dafür bereit zu stellen. Die vorberatende WBK des
Nationalrates tagte Anfang 2018 zur Motion und zeigte sich wohlwollend: Zwar gab sie
ihr nicht die uneingeschränkte Unterstützung, aber mit dem Antrag an die
Volkskammer, die Motion leicht abgeändert anzunehmen, war die Richtung klar. Die
Kommissionsmehrheit schlug vor, den Bestand auf mindestens 55 Pferde zu fixieren.
Man kam damit auf einen Vorschlag der EFK zurück, wonach bei optimalem Einsatz der
Pferde eine Reduktion des Bestands um 10% möglich sei. Die Dienstleistungen sollen
demnach auch weiterhin von einem Drittanbieter erbracht werden (wie gegenwärtig
vom nationalen Pferdezentrum). 45 Pferde plus 10 Jungtiere sollen diesen
Mindestbestand von 55 Tieren ausmachen, so können sowohl Aufträge der Armee, als
auch weitere Aktivitäten, beispielsweise im Rahmen von J+S, erfüllt werden. Die
Kommission hatte diesen Vorschlag mit 17 zu 7 Stimmen gefasst.

Die Ratsdebatte wurde dann durchaus mit einem Augenzwinkern geführt, es war von
einem Bazar die Rede, 38, 45, 55 oder 65 Pferde; die Frage um den Reitpferdebestand
trug seltsame Früchte. Es war bisweilen auch nicht ganz klar, ob der Bundesrat effektiv
eine Bestandsreduktion ins Auge gefasst, oder lediglich geäussert hatte, dass ein
Bestand von 38 (oder auch 45) Pferden im Prinzip auch ausreichend wäre, um die
Aufgaben wahrzunehmen. Die Regierung selbst hatte sich in der Zwischenzeit ebenfalls
damit abgefunden, dass man nicht unbedingt von weniger Tieren ausgehen müsse.
Christian Wasserfallen (fdp, BE) äusserte namens der Kommissionsminderheit, dass
man die Motion ablehnen könne, weil sich nichts ändern würde, da weder Reitpferde
noch Lasttiere aufgegeben würden, und die Ausschreibung für den neuen
Leistungsvertrag komme ohnehin. Der Verteidigungsminister hatte das Schlusswort, und
auch er nutzte es leicht sarkastisch: Der Bundesrat stelle sich weder auf die
Hinterbeine, noch wiehere er vor Freude: er füge sich der veränderten Motion. Mit 149
zu 21 Stimmen (bei elf Enthaltungen) wurde die Motion zur Bereinigung dem Ständerat
zurückgegeben. 11

MOTION
DATUM: 15.03.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Avec un objectif similaire que le postulat Schmid (plr, GR) (12.3842), une motion
Wasserfallen (plr, BE) souhaite une réduction de la bureaucratie grâce à la création
d’un guichet unique pour les entreprises. Selon le dépositaire de la motion, une étude
de l’OCDE ainsi qu’un rapport du Conseil fédéral sur les coûts de la réglementation
démontrent que la Suisse est en retard en matière de guichet unique dans
l’administration. Ce retard charge le fardeau administratif des entreprises de frais
supplémentaires. Un guichet virtuel unique permettrait ainsi de réduire ces coûts
superflus qui grèvent la compétitivité des entreprises helvétiques. De son côté, si le
Conseil fédéral soutient la direction proposée par la motion, il estime que des travaux
sont déjà en cours. Il recommande donc de rejeter la motion. Il a d’ailleurs rappelé que
la plate-forme StartBiz simplifie déjà les procédures et que le message sur la promotion
économique (15.019) a demandé un crédit spécifique pour le financement de la
cyberadministration. La motion a été retirée. 12

MOTION
DATUM: 15.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Da der Ständerat der Initiative für Ernährungssicherheit einen Gegenentwurf
gegenübergestellt hatte und die Behandlungsfrist im Januar 2017 abgelaufen wäre,
wurde von beiden Räten eine Fristverlängerung um ein Jahr gutgeheissen.
Im Frühjahr 2017 behandelte der Nationalrat im Differenzbereinigungsverfahren den
vom Ständerat vorgeschlagenen Gegenentwurf zur Volksinitiative des Bauernverbandes.
Die Mehrheit der WAK-NR (20 zu 1 Stimmen, 3 Enthaltungen) zeigte sich mit dem
Vorschlag des Ständerats einverstanden und plädierte dafür, diesen dem originalen
Initiativtext vorzuziehen. Zwar wurde von allen Seiten bestätigt, dass auch der neue
Verfassungstext keine Gesetzesänderung und keinen neuen Subventionstatbestand mit
sich bringen würde, aber man begrüsste, dass bei einer Annahme des Gegenentwurfs
der Begriff der „Ernährungssicherheit” in der Verfassung festgehalten und umschrieben
würde und dass der Begriff, im Vergleich zum ursprünglichen Initiativtext, in einem
globaleren Kontext verstanden würde. Zudem habe der Entwurf des Ständerats einige
formale Mängel des ursprünglichen Initiativtextes aus dem Weg geräumt.
Auch wurde von Kommissionssprecher Beat Jans (sp, BS) darauf hingewiesen, dass in
der Formulierung des Gegenentwurfs zwei Begehren der Fair-Food-Initiative
aufgegriffen wurden. So steht in einem Abschnitt, dass grenzüberschreitende
Handelsbeziehungen, die zur nachhaltigen Land- und Ernährungswirtschaft beitragen,
gefördert werden sollen. Ein anderer hält einen ressourcenschonenden Umgang mit
Lebensmitteln fest, was als Einbezug der Food-Waste-Thematik verstanden wurde. 
In der nationalrätlichen Debatte gab es zwei Minderheitsanträge von Seiten der SVP und
einen aus der FDP-Fraktion. Thomas Aeschi (svp, ZG) forderte im neuen Artikel zur
Ernährungssicherheit die „wortgetreue Umsetzung von Artikel 121a der
Bundesverfassung” festzuhalten; Marcel Dettling (svp, SZ) schlug in einem Einzelantrag
vor, den Text mehr auf die inländische Produktion auszurichten. Der dritte
Anpassungsvorschlag, eingereicht von Christian Wasserfallen (fdp, BE), beinhaltete die
Forderung den „ressourcenschonenden Umgang mit Lebensmitteln” aus der Vorlage zu
streichen. Alle Anliegen blieben im Nationalrat chancenlos.
Die grosse Kammer entschied mit 173 zu 7 Stimmen (11 Enthaltungen), dem direkten
Gegenentwurf zur Volksinitiative „Für Ernährungssicherheit” zuzustimmen. Die Vorlage
wurde von allen Fraktionen unterstützt, die 7 Gegenstimmen stammten aus den
Fraktionen der FDP und der SVP. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.03.2017
LAURA SALATHE
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Agrarprodukte

In der Debatte um die Änderung des Gentechnikgesetzes verblieben drei Differenzen.
Die erste drehte sich um die Frage, ob im Forschungsbereich Gene freigesetzt werden
dürfen, welche Resistenzen gegen Antibiotika aus der Human- oder Veterinärmedizin
aufweisen. Dies war die letzten 15 Jahre in der Schweiz verboten gewesen, soll aber
nach der neuen Gesetzgebung erlaubt werden, wenn es nach dem Willen des
Bundesrats und des Ständerats ginge. Die nationalrätliche Kommissionsmehrheit
schätzte das Risiko indes als zu gross ein und beantragte, am eigenen Ratsbeschluss
festzuhalten. Eine Minderheit aus CVP- und FDP-Mitgliedern, für welche sich Christian
Wasserfallen (fdp, BE) aktiv einsetzte, erachtete die Vorteile für die Schweizer
Forschung als gewichtiger und stellte den Antrag, dem Beschluss des Ständerates
zuzustimmen. Die Kommissionsmehrheit vermochte aber mehr Nationalratsmitglieder
zu überzeugen, die Differenz blieb mit 132 zu 56 Stimmen (1 Enthaltung) bestehen.
In den beiden anderen Punkten beantragte die Kommissionsmehrheit, der Fassung des
Ständerates zuzustimmen. Auch hier gab es jeweils einen Minderheitsantrag von
bürgerlicher Seite. Inhaltlich ging es um die Fragen, ob ein Monitoringsystem eingeführt
werden soll, welches die Verbreitung von gentechnisch veränderten Organismen
überwacht, und ob ein Artikel im Gesetz stehen soll, welcher Verwaltungsmassnahmen
definiert, um Zuwiderhandlungen gegen das Gentechnikgesetz zu sanktionieren. In
beiden Punkten entschieden sich die Mitglieder der grossen Kammer knapp für die
Artikel und somit für die Fassung des Ständerates. Das Monitoringsystem wurde mit 98
Stimmen zu 88 Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen, die
Verwaltungsmassnahmen erhielten 95 Stimmen, 92 Stimmen gingen gegen die
Massnahmen ein (1 Enthaltung). Das Gentechnikgesetz wurde mit der letzten Differenz
zurück an den Ständerat gegeben. 14
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Energie

Nachdem in einem ersten Schritt im Jahr 2007 der Strommarkt für Grosskunden mit
einem Verbrauch von über 100 Kilowattstunden liberalisiert worden war, sollte mit der
von der UREK-NR eingereichten Motion nun die zweite Öffnungsetappe für
Kleinkunden folgen. Die Mehrheit der Kommission erhoffte sich von der Liberalisierung
die Schaffung von mehr Anreizen zu technischem Fortschritt und zu Effizienzgewinn
sowie eine Verringerung der ungleichen Lastenverteilung zwischen gebundenen und
ungebundenen Endkunden. Letzteres Argument nahm auch der die Kommission im Rat
vertretende Christian Wasserfallen (fdp, BE) auf: Mit der Motion sollten für alle «gleich
lange Spiesse» geschaffen werden, denn es bestehe derzeit ein grosses
Ungleichgewicht auf dem Markt, da nicht alle Haushalte und KMU gleich viel für den
Strom bezahlen müssten und die Schweiz aufgrund unterschiedlicher Regelungen
einem «Flickenteppich» ähnlich sehe. Der zweite Schritt der Liberalisierung sei zudem
nötig, damit die Schweiz ein Stromabkommen mit der EU abschliessen könne.
Schliesslich könnten gemäss Wasserfallen erneuerbare Energien auf einem nicht
liberalisierten Markt gar nicht überleben, was der Energiestrategie 2050 widerspräche.
Auch Pierre-André Page (svp, FR) unterstützte Wasserfallen und fügte an, dass die
Konsumenten durch diesen Schritt mehr Flexibilität hätten, aus mehr attraktiven
Produkten auswählen und ihren Konsum so auch anpassen könnten.
Ganz anderer Meinung war SP-Fraktionschef Roger Nordmann – seine Minderheit hatte
die Ablehnung der Motion beantragt. In der Ratsrede sprach er von einer Illusion der
alles regelnden Marktmacht und warnte erstens davor, dass die Kunden durch die
geplante Liberalisierung keinen Rappen sparen würden, da die Produzenten bei mehr
Wettbewerb auf Werbung setzen würden, was die Endpreise wieder in die Höhe triebe.
Zweitens würde das Ziel der Förderung von erneuerbaren Energien entgegen der
Meinung Wasserfallens auch mit einer «ruckartigen Liberalisierung»  verfehlt, da die
Stromproduzenten dadurch wie Axpo und Alpiq in Schwierigkeiten gerieten und die
Schweiz von billigem ausländischem Kohlestrom überschwemmt würde. Betreffend das
Abkommen mit der EU und der damit verbundenen Versorgungssicherheit sah
Nordmann zwar die Notwendigkeit der Liberalisierung, das heisse jedoch nicht, dass
man den Markt den Marktkräften überlassen müsse, betonte er.  Stattdessen bedürfe
der Strommarkt staatlicher Korrektur- und Unterstützungsmassnahmen.
Für Gesprächsstoff sorgte in der Ratsdebatte vor allem auch der Motionstext selber.
Grundsätzlich befürworteten die im Rat sprechenden Parlamentarierinnen und
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Parlamentarier die Liberalisierung, jedoch stritten sie um die Art und Weise wie diese
erfolgen sollte. Christian Imark (svp, SO) widersprach Roger Nordmann, dass niemand
von einer bedingungslosen Liberalisierung spreche, wie jener dies anprangere.
Nordmann las daraufhin den Gesetzestext vor und kritisierte, dass nirgends von
Leitplanken, einem EU-Abkommen oder von Investitionen in erneuerbare Energien
gesprochen werde. Zustimmen würde er erst, wenn diese Punkte auch geregelt seien.
Daraufhin meldete sich Bundesrätin Doris Leuthard zu Wort und beteuerte, dass die
Liberalisierung selbstverständlich von flankierenden Massnahmen begleitet werden
müsse. Eine Liberalisierung bringe vor allem Produktinnovationen, neue
Geschäftsmodelle, beseitige Preisdifferenzen auf den Strombeschaffungskosten und
sei deshalb auch konsumentenfreundlich. Bezüglich der Wahlfreiheit des
Stromanbieters konkretisierte Leuthard die Vorstellungen des Bundesrates, wonach der
Wechsel – wie bei der Krankenkasse – einmal jährlich möglich sein solle. Sie bat die
grosse Kammer zur Annahme der Motion. Dieser Bitte und der Empfehlung der
Mehrheit der UREK folgten 130 Nationalrätinnen und Nationalräte, 44 Gegenstimmen
gingen aus der SP- und der Grünen-Fraktion ein. 8 Personen enthielten sich der
Stimme. 15

Energiepolitik

Le Conseil national a transmis un postulat Wasserfallen (plr, BE) demandant au Conseil
fédéral d’établir un rapport sur l’approvisionnement futur de la Suisse en électricité
qui tienne compte de l’évolution de la consommation d’électricité, des risques de
sécurité des modes de production, de la sécurité de l’approvisionnement, de l’écologie,
de la politique extérieure ainsi que d’aspects économiques. 16
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Suite à l’adoption d’un postulat Wasserfallen (plr, BE) par le Conseil national en mars, le
Conseil fédéral a été chargé de proposer des mesures permettant de promouvoir
l'investissement dans l'efficacité énergétique des bâtiments sur le marché du
logement. Le dépositaire a fait valoir que le droit du bail en vigueur n'incitait guère à de
tels investissements. 17
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Im Herbst 2013 hatte der Bundesrat seine Botschaft zum ersten Massnahmenpaket der
Energiestrategie 2050 sowie zur Volksinitiative „Für den geordneten Ausstieg aus der
Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)“ an das Parlament gerichtet. Die Energiestrategie
2050 wurde als indirekter Gegenvorschlag zur Atomausstiegsinitiative der Grünen
vorgeschlagen. Zu den Grundsätzen der Energiestrategie 2050 gehört die sparsame und
effiziente Nutzung jeder Energie, der wesentliche Anteil erneuerbarer Energien am
Gesamtverbrauch, sowie das Verursacherprinzip in der Kostenverteilung. Das erste
Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 bringt eine Totalrevision des
Energiegesetzes und Anpassungen an neun weiteren Bundesgesetzen mit sich. 
Der Nationalrat nahm die Diskussion der Vorlage am 1. Dezember 2014 auf. Während die
Mehrheit der UREK-NR das Eintreten auf die Vorlage beantragte, forderte eine
Minderheit Knecht (svp, AG) Nichteintreten. Eine Minderheit I Rösti (svp, BE) verlangte
die Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, das erste und das zweite
Massnahmenpaket gleichzeitig vorzulegen und aufzuzeigen, wie die Stromerzeugung aus
Wasserkraft langfristig gesichert werden könne. Eine Minderheit II Wasserfallen (fdp,
BE) beantragte die Rückweisung an den Bundesrat mit dem Auftrag, in einem
Gesamtpaket die vollständige Strommarktöffnung, die Aufhebung aller Subventionen,
Vorschläge zur ökologischen Steuerreform sowie eine umfassende Stromnetzstrategie
darzulegen. Zudem sei eine Vorlage zur Energieeffizienz separat vorzulegen und die
Atomausstiegsinitiative dem Volk vorzulegen. In einer langen Eintretensdebatte zeigten
sich die Positionen der Parteien: Vertreter der SVP betonten, dass die Vorlage mit
grossen Unsicherheiten behaftet sei und damit die Versorgungssicherheit gefährdet
werde. Von Seiten der FDP wurde kritisiert, dass eine Abkehr von der Subventionierung
erneuerbarer Energien noch nicht absehbar sei, weil das zweite Massnahmenpaket
noch nicht vorliege. Zudem wurden von beiden Parteien hohe bzw. unbekannte Kosten
moniert. Für Eintreten und gegen die Rückweisungsanträge waren die Fraktionen von
CVP/EVP, BDP, GLP, GP und SP. Von Sprecherinnen und Sprechern dieser Parteien
wurde die aufwändige Kommissionsarbeit gelobt, die Energiestrategie als ausgereift
bezeichnet und die Energiewende als Notwendigkeit dargestellt. Während diese
Parteien die Auslandsabhängigkeit der Schweiz in der Energieversorgung durch die
Energiestrategie 2050 vermindert sahen, befürchteten Stimmen aus SVP und FDP, dass
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durch Marktverzerrungen und ungenügender Leistung der erneuerbaren Energien eine
Versorgungslücke entstehen wird und diese nur mit Importen behoben werden könnte,
was die Auslandsabhängigkeit der Schweiz erhöhen würde. Der Rat trat schliesslich mit
135 gegen 55 Stimmen bei zwei Enthaltungen auf die Vorlage ein (wobei die
Gegenstimmen ausschliesslich aus den Fraktionen von SVP und FDP kamen). Mit 63 zu
33 Stimmen bei 96 Enthaltungen setzte sich die Minderheit II gegen die Minderheit I
durch, nur um in der zweiten Abstimmung mit 108 gegen 81 Stimmen bei 3 Enthaltungen
der Mehrheit zu unterliegen. 
In der Detailberatung der Vorlage gab es insgesamt 115 Minderheitsanträge: SVP und FDP
versuchten einerseits, die Ausbaupläne für erneuerbare Energien abzuschwächen und
andererseits, die Fördermittel der KEV für weitere Nutzniesser zu öffnen, so etwa für
grosse Wasserkraftwerke. Von SP und Grünen wurden hingegen Anträge eingebracht,
welche die Zielsetzungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien ambitionierter fassen
wollten. Der Nationalrat erhöhte nach langer Diskussion den Netzzuschlag für die
kostendeckende Einspeisevergütung KEV auf maximal 2,3 Rappen pro Kilowattstunde.
Obschon sich die SVP gegen diese Erhöhung wehrte, gaben SVP-Vertreter den Anstoss,
KEV-Beiträge auch für Grosswasserkraftprojekte, Holzkraftwerke und Biogasanlagen
auszurichten. Mit Stichentscheid von Ratspräsident Rossini (sp, VS) wich die grosse
Kammer vom Vorschlag des Bundesrats ab und nahm den Vorschlag ihrer Kommission
an, Anreize zu schaffen, damit der Strom dann in das Netz eingespiesen wird, wenn der
Bedarf am grössten ist. Die Höhe der Vergütung kann nach Lieferzeit differenziert
werden. Der Vorschlag, die Nutzung von erneuerbaren Energien zum nationalen
Interesse zu erklären, wurde von der SP und den Grünen mit einem Antrag auf
Streichung bekämpft. Der Antrag wurde jedoch mit 135 zu 32 Stimmen bei 5
Enthaltungen abgelehnt. Damit können in einer Güterabwägung auch Energieprojekte in
Landschaften von nationaler Bedeutung geprüft werden. Am dritten Tag der Debatte
nahm der Nationalrat ein Bonus-Malus-System auf, welches den Netzbetreibern
Zielvorgaben machen soll bezüglich des Stromverbrauchs der Endkunden. Mit einem
Bonus aus dem Netzzuschlagsfonds sollen jene Netzbetreiber belohnt werden, welche
die Verbrauchsziele erreichen, die anderen sollen mit einem Malus belastet werden.
Sowohl der Antragsteller Grunder (bdp, BE), als auch Bundesrätin Leuthard drückten
ihre Hoffnung aus, dass der Ständerat in seiner Debatte noch an diesem System feilen
werde. Am vierten Tag der Debatte verschärfte der Nationalrat die CO2-Grenzwerte von
Fahrzeugen: Bis 2020 sollen Personenwagen, welche neu in Verkehr gesetzt werden,
durchschnittlich noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer emittieren dürfen. Für
Lieferwagen und leichte Sattelschlepper sollen Grenzwerte festgelegt werden. Der Rat
erhöhte zudem die Mittel für Gebäudesanierungen: Statt 300 Millionen sollen neu bis
450 Millionen Franken aus der CO2-Abgabe für die Gebäudesanierungen eingesetzt
werden dürfen. Die CO2-Abgabe soll jedoch vorderhand nicht erhöht werden. Am
fünften Tag der Debatte sprach sich die grosse Kammer gegen generelle
Laufzeitbeschränkungen von Atomkraftwerken aus. Ab vierzig Jahren Betrieb sollen die
Betreiber aber Langzeitbetriebskonzepte vorlegen müssen. In der Gesamtabstimmung
nahm die grosse Kammer das erste Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 mit 110
gegen 84 Stimmen bei einer Enthaltung an. Die Gegenstimmen kamen ausschliesslich
aus den Fraktionen von SVP und FDP. 18

In der Frühlingssession 2016 nahm der Nationalrat die Differenzbereinigung zur
Energiestrategie 2050 auf. In der ersten Differenz, der Höhe des Richtwertes für den
Zubau an erneuerbaren Energien, beantragte die Kommissionsmehrheit das Festhalten
an den 14 500 Gigawattstunden, während eine Minderheit Schilliger (fdp, LU) das vom
Ständerat gesetzte Ziel von 11 400 Gigawattstunden übernehmen wollte. Mit dem
knappen Resultat von 98 zu 95 Stimmen (keine Enthaltungen) blieb die grosse Kammer
bei ihrem Richtwert und liess die Differenz bestehen. In der Frage der Abwägung von
nationalen Interessen wollte die Mehrheit der UREK-NR auf die bundesrätliche Fassung
zurückgreifen, welche dem Bau oder Ausbau einer Anlage zur Gewinnung von
erneuerbarer Energie ein nationales Interesse zuschreibt und dieses als grundsätzlich
gleichwertig zu anderen nationalen Interessen sieht. Eine Minderheit I Wasserfallen
(fdp, BE) wollte an der nationalrätlichen Version festhalten, welche das Wort
"grundsätzlich" und auch den ständerätlichen Zusatz, das Bauvorhaben dürfe ein
Objekt nicht im Kern seines Schutzwertes verletzen, nicht enthält. Eine Minderheit II
Grunder (bdp, BE) schliesslich wollte den Absatz 3 des Artikels 14 ohne das Wort
"grundsätzlich", aber mit der ständerätlichen Formulierung zum "Kern des
Schutzwertes". Nachdem die Minderheit II der Minderheit I deutlich unterlag, obsiegte
mit der Minderheit I die Ratsrechte mit 101 zu 93 Stimmen (keine Enthaltungen)
zugunsten einer Formulierung, die namentlich auch Pumpspeicherkraftwerken das
gleiche nationale Interesse bescheinigt, wie beispielsweise dem Landschaftsschutz. In
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den Differenzen bezüglich der Abnahme- und Vergütungspflicht bei der Einspeisung
netzgebundener Energie schlug die Kommissionsmehrheit nur minime Änderungen in
den Formulierungen vor, stimmte aber inhaltlich grösstenteils dem Ständerat zu. Eine
Minderheit Schilliger (fdp, LU) wollte die bundesrätliche Fassung der ständerätlichen
vorziehen, unterlag der Mehrheit aber mit 95 zu 98 Stimmen bei einer Enthaltung. Eine
Minderheit Semadeni (sp, GR) verlangte erfolgreich, die Untergrenze von 1 Megawatt
Leistung für Wasserkraftanlagen zur Beteiligung am Einspeisevergütungssystem wieder
aufzunehmen, die in der ersten Lesung vom Nationalrat eingeführt, vom Ständerat aber
gestrichen worden war. In den übrigen Differenzen bezüglich
Einspeisevergütungssystem stimmte die Minderheit Semadeni aber dem Ständerat zu.
Bei Artikel 21 zur Direktvermarktung der Energie schuf der Nationalrat weitere
Differenzen zum Ständerat, indem er Detailregelungen vornahm, die es erlauben,
kleinere Produzenten von der Pflicht zur Direktvermarktung zu befreien. Der Nationalrat
hielt ausserdem an der Streichung der Regelungen von Auktionen und
Auktionsverfahren (Artikel 25-27) fest. Da der Ständerat in diesen Punkten dem
Bundesrat zugestimmt hatte, blieb eine Differenz bestehen. Die vom Ständerat
aufgenommene Finanzhilfe für die Grosswasserkraft wurde im Nationalrat kontrovers
diskutiert. Die Kommissionsmehrheit wollte die Marktprämie für
Grosswasserkraftanlagen übernehmen, änderte aber einige Formulierungen und strich
die Absätze zu den Detailregelungen. Eine Minderheit Wasserfallen (fdp, BE) wollte
hingegen das ganze Konzept streichen. Schliesslich zog der Rat einen Einzelantrag
Grüter (svp, LU), welcher dem Mehrheitsvorschlag entsprach, aber zudem eine
Zweckbindung der Marktprämie zur Sicherung des langfristigen Weiterbetriebs enthielt,
dem Mehrheitsvorschlag vor. Für das Streichen der Marktprämie trat nur eine
Minderheit der grossen Kammer ein: Mit 112 zu 77 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) stimmte
der Rat der Finanzhilfe für Grosswasserkraftanlagen zu. Er tat dies zwar in Abweichung
vom Ständerat, baute mit der gewählten Formulierung aber eine Brücke zur kleinen
Kammer. Artikel 39 zum Netzzuschlagsfonds - vom Ständerat gestrichen - bestätigte der
Nationalrat gemäss Bundesrat. Beim "Sunset-Klausel" genannten Artikel 39a betreffend
dem Auslaufen der Unterstützungsbeiträge setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen
zwei Minderheiten durch: Der Rat stimmte der Fassung des Ständerates zu und verwarf
sowohl den Vorschlag der Minderheit I Wasserfallen (fdp, BE), welche das Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge auf 2025 statt auf 2031 festlegen wollte, als auch jenen der
Minderheit II Nussbaumer (sp, BL), welche ein vorzeitiges Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge bei Erreichen des Richtwertes im Zubau erneuerbarer Energien
vorsah. Mit der Annahme eines Einzelantrags Knecht (svp, AG) schuf der Nationalrat eine
neue Differenz: Forschungsanlagen im internationalen Wettbewerb sollen vom
Netzzuschlag ausgenommen sein. Als Erstrat hatte der Nationalrat Regelungen für
Grossfeuerungen und Heizungen aufgenommen, die vom Ständerat aber gestrichen
wurden. Der Nationalrat hielt in der Differenzbereinigung jedoch daran fest, wenn auch
in allgemeiner gehaltenen Formulierungen und gegen eine Minderheit Knecht (svp, AG),
die dem Ständerat zustimmen wollte. Bei der Differenz bezüglich der rationellen
Energienutzung im Gebäudebereich übernahm der Nationalrat im Wesentlichen die
ständerätliche Fassung. Eine Minderheit Jans (sp, BS) wollte die Zielvorgaben bezüglich
Energieeffizienz für die Elektrizitätslieferanten beibehalten, der Rat folgte aber seiner
Kommission und stimmte dem Ständerat zu, welcher die Artikel 48 bis 50 gestrichen
hatte. Einige Differenzen schuf der Nationalrat bei den Gesetzesartikeln zum
Monitoring von Energiespar- und Effizienzmassnahmen, dies vor allem bezüglich
Personendaten und Vollzugsstelle. Die Differenz bezüglich der Koppelung von
Energiestrategie und Atomausstiegsinitiative blieb bestehen, der Nationalrat hielt an
seiner Streichung des entsprechenden Artikels fest, obschon der Ständerat in dieser
Sache dem Bundesrat gefolgt war. Auch bezüglich der Steuerabzüge für
Gebäudesanierungen und Ersatzneubauten blieb der Nationalrat auf seiner Linie und
prononcierte diese gar, indem etwa Bedingungen für den Abzug gestrichen wurden.
Eine Minderheit Badran (sp, ZH), die den gesamten Steuerabzug-Artikel gemäss dem
Ständerat streichen wollte, unterlag in der Abstimmung mit 68 zu 123 Stimmen bei 3
Enthaltungen. Eine Differenz beilegen konnte der Nationalrat mit der Streichung der
Langzeitbetriebskonzepte für Atomkraftwerke. Eine Minderheit I Bäumle (glp, ZH),
welche dieses Konzept beibehalten wollte, fand Zustimmung bei Grünen, SP, GLP und
Teilen von CVP und BDP, unterlag aber mit 77 gegen 118 Stimmen (keine Enthaltungen).
Eine Minderheit II Jans (sp, BS) wollte eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre ins
Kernenergiegesetz aufnehmen, fand aber über die Grünen, SP und GLP hinaus kaum
Unterstützung und wurde mit 64 zu 131 Stimmen abgelehnt. Eine Differenz blieb im
Stromversorgungsgesetz erhalten, wo sich eine Minderheit Grunder (bdp, BE)
durchsetzte und die allgemeiner gehaltene Formulierung des Bundesrates jener des
Ständerates vorzog. In allen übrigen Differenzen übernahm der Nationalrat die
ständerätliche Fassung. 19
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Netz und Vertrieb

Das Bundesgesetz zum Um- und Ausbau der Stromnetze kam Ende Mai 2017 in den
Nationalrat. Mit dem Gesetz soll das Netz für die Anforderungen der Energiewende
gerüstet werden. Nachdem der Ständerat als Erstrat im Dezember 2016 beschlossen
hatte, den Stromunternehmen wieder zu erlauben, die Kosten der Eigenproduktion
vollständig den von der Teilliberalisierung des Marktes nicht profitierenden,
gebundenen Kleinverbrauchern in der Grundversorgung anzulasten (und damit
rückwirkend eine Praxis zu legitimieren, welche vom Bundesgericht gerügt worden war),
wollte die UREK-NR einen anderen Weg gehen: Die Verbraucher in der
Grundversorgung (Kleinkunden, KMU und Haushalte) sollten nur noch Strom aus
Wasserkraft erhalten. Was diese faktische Abnahmegarantie von Strom aus
Wasserkraftwerken die Haushalte und KMU kosten würde, war von der Kommission
nicht untersucht worden. Der Rat befand diesen Vorschlag seiner Kommission daher für
unseriös und folgte dem Antrag Wasserfallen (fdp, BE), der die Regelungen bezüglich
der Abnahme von Wasserkraft durch die gebundenen Kunden in der Grundversorgung
in eine zweite Vorlage auslagern und diesen „Entwurf 2“ an die Kommission
zurückweisen wollte. 
Differenzen zum Ständerat hatte der Nationalrat auch in anderen Bereichen der
Vorlage, beispielsweise in der Frage, ob die Kosten intelligenter Mess- und
Steuersysteme den Netzkosten angerechnet werden sollen, wie es Bundes- und
Ständerat vorsahen. Der Nationalrat strich diesen Artikel und nahm dafür einen Passus
auf, der festhält, dass Verkauf und Installation von intelligenten Messsystemen nicht
den Netzbetreibern vorbehalten sein soll. 20
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Wasserkraft

Auf Antrag der UREK-NR stimmte eine Mehrheit der Nationalrätinnen und Nationalräte
in der Detailberatung im März 2019 für eine Beibehaltung des aktuellen
Wasserzinsmaximums bei CHF 110 pro Kilowatt Bruttoleistung. Diese finanzielle
Abgeltung sei für die alpinen Gemeinden und Regionen der Schweiz sehr wichtig,
unterstrich der Walliser Nationalrat Mathias Reynard (sp, VS) seitens der
Kommissionsmehrheit. Auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga plädierte für eine
Verlängerung des aktuellen Wasserzinsregimes bis 2024. Diese 110-Franken-Grenze sei
aber eine Übergangslösung und es bedürfe in Zukunft eines Systemwechsels. Eine
Kommissionsminderheit Wasserfallen (fdp, BE) wollte hingegen – wie der Bundesrat
ursprünglich vor seiner Vernehmlassung vorgesehen hatte – das Wasserzinsmaximum
auf CHF 80 senken. Wasserfallen argumentierte, dass diese Senkung des
Maximalbetrags nötig sei, damit die Schweizer Wasserkraft auch in Zukunft bestehen
könne. Um diese Forderung zu untermauern, verglich er die Abgaben mit dem
umliegenden Ausland, wo die Abgeltungen für die Nutzung von Wasser viel tiefer
anfallen würden. Dadurch stünden die hiesigen Wasserkraftwerke unter starkem
finanziellem Druck. Diese Forderung nach einer Senkung des Maximalbetrages wurde in
der Detailabstimmung jedoch klar mit 133 gegen 53 Stimmen bei 2 Enthaltungen
abgelehnt, wobei sich die geschlossenen Fraktionen der Grünen, der SP, der CVP und
eine Mehrheit der Fraktionen der SVP und der BDP für die 110-Franken-Grenze
aussprachen und nebst einer Mehrheit der FDP-Fraktion einzig die GLP-Fraktion
geschlossen für eine Senkung der Obergrenze auf CHF 80 stimmte. Die grosse Kammer
lehnte zudem zwei Änderungen des Ständerats gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurf ab, wobei erstere die Forderung betraf, dass das künftige Wasserzinsmodell
aus einem fixen und einem variablen Teil zu bestehen habe. Zweitens verneinte er auch
die Frage nach der Einführung einer automatischen Verlängerung des aktuellen
Wasserzinsmaximums nach 2025, falls bis dahin kein neues, marktnahes
Strommarktmodell etabliert sein sollte. Die Volkskammer folgte somit in diesen zwei
Differenzen der ursprünglichen Fassung des Bundesrates – wie es die UREK-NR
gefordert hatte. In allen weiteren Punkten folgte der Nationalrat seinem Schwesterrat.
In der Gesamtabstimmung herrschte nebst zwei Gegenstimmen Einigkeit. 21
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Alternativenergien

Nachdem die Motion Riklin (cvp, ZH) für einen Aktionsplan für die Geothermie 2013 im
Nationalrat angenommen worden war, hat sich am 20. März 2014 auch der Ständerat
mit dem Anliegen befasst. Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des
Ständerates (WBK-SR) hat ihrem Rat eine modifizierte Fassung der Motion zur Annahme
empfohlen, mit welcher auch Bundesrätin Leuthard einverstanden war. Die kleine
Kammer nahm die modifizierte Motion an und verlangte damit nicht mehr einen
umfassenden Aktionsplan, aber eine Abklärung, wie die Förderung der Geothermie in
der Schweiz in konkreten Schritten verbessert werden kann. Der Nationalrat nahm das
Geschäft am 17. Juni 2014 wieder auf. Ein Mehrheitsantrag beantragte die Annahme der
geänderten Motion, ein Minderheitsantrag Wasserfallen (fdp, BE) verlangte die
Ablehnung. Mit 133 gegen 44 Stimmen bei 4 Enthaltungen wurde die Änderung des
Ständerates gebilligt. 22

MOTION
DATUM: 20.03.2014
NIKLAUS BIERI

Erdöl und Erdgas

La CEATE-CE a présenté un rapport intermédiaire concernant l’élaboration d’une
statégie globale des grandes centrales électriques et invité la chambre haute à
reprendre sans délai l’examen du projet gouvernemental de modification de la loi sur le
CO2 visant à y introduire l’exemption de la taxe sur le CO2 des centrales thermiques à
combustibles fossiles. En effet, l’arrêté fédéral en vigueur échéant au 31 décembre
2010, la commission a jugé qu’elle ne serait pas en mesure de présenter son projet dans
les délais requis, notamment en raison de la difficulté à concilier les intérêts divergents
non seulement des trois entreprises exploitant des centrales nucléaires, mais aussi des
trois cantons sur le territoire desquels se trouvent ces centrales. Partageant le souci
que l’exemption soit reconduite dès le 1er janvier 2011, le Conseil des Etats a repris
l’examen du projet gouvernemental lors de la session de printemps. Les sénateurs ont
tout d’abord décidé de limiter à 500 MW la production pouvant bénéficier de
l’exemption de la taxe sur le CO2. Les discussions se sont ensuite concentrées sur la
question de la part des émissions compensables à l’étranger. Si le Conseil fédéral
souhaitait élever la limite maximale à 50%, la majorité de la CEATE-CE a proposé de la
maintenir à 30%, tout en autorisant le gouvernement à l’augmenter à 50% à condition
que l’approvisionnement du pays l’exige. À la faveur d’une alliance de circonstance
entre la droite pronucléaire et les écologistes, les sénateurs ont toutefois suivi une
minorité Cramer (pe, GE) et décidé, par 20 voix contre 17, que les émissions devraient
être intégralement compensées en Suisse, au motif qu’il n’y avait aucune raison de
favoriser le gaz et que les mesures de compensation profiteraient ainsi à l’économie
nationale. Suivant une minorité Sommaruga (ps, BE), la chambre haute a jugé opportun,
par 16 voix contre 15, d’assimiler les investissements dans les énergies renouvelables à
des mesures compensatoires. Par ailleurs, la chambre des cantons a suivi le Conseil
fédéral et approuvé, par 19 voix contre 16, une disposition transitoire limitant le champ
d’application de l’obligation d’utilisation de la chaleur résiduelle aux nouvelles centrales
afin que la transformation de la centrale de Chavalon (VS) demeure possible. Au vote
sur l’ensemble, les sénateurs ont approuvé la loi ainsi modifiée par 27 voix contre 1. 

Au Conseil national, la restriction de la portée de l’exemption a suscité de vifs débats.
La limitation de l’exemption à 500 MW a été rejetée, par 101 voix contre 69, au motif
qu’elle restreignait de façon arbitraire et excessive la portée de l’exemption à la seule
centrale de Chavalon (400 MW), remettant clairement en cause la possibilité de
recourir aux centrales à gaz comme solution transitoire au problème
d’approvisionnement électrique. Quant aux modalités de compensation, le plénum a
suivi une minorité Wasserfallen (plr, BE) en optant, par 105 voix contre 72, pour un
plafonnement de la part compensée à l’étranger à 30% assorti de la possibilité pour le
Conseil fédéral de la porter à 50% si l’approvisionnement du pays l’exige. Contre les
représentants du lobby nucléaire, d’une part, et plusieurs députés écologistes et verts
libéraux, d’autre part, la majorité a estimé que l’obligation de compenser intégralement
les émissions sur le territoire national rendrait impossible la construction de centrales
à gaz pour d’évidentes raisons économiques. Enfin, par 92 voix contre 70, la chambre
basse a supprimé la disposition transitoire dispensant la centrale de Chavalon de
l’obligation d’utiliser la chaleur résiduelle. 

Lors de l’élimination des divergences, le Conseil des Etats a maintenu ses décisions
concernant les trois points les plus controversés. Sur proposition de sa commission, le
Conseil national a supprimé toute possibilité de dérogation à la limite des 30%
d’émissions compensées à l’étranger, mais il a maintenu les deux autres divergences.
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Les sénateurs se sont finalement ralliés à la chambre basse sur ces derniers points de
désaccord. En votation finale, c’est respectivement à l’unanimité et par 126 voix contre
61 que la modification de la loi sur le CO2 a été adoptée. 23

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Im Juni überwies der Nationalrat entgegen des Antrages des Bundesrates ein Postulat
Wasserfallen (fdp, BE), welches vom Bundesrat einen Bericht zum Handlungsbedarf des
Bundes zur Verflüssigung des Verkehrs fordert. Der Postulant begründete das Postulat
mit den zusätzlichen Emissionen, welche durch Verkehrsberuhigungen und Staus
entstehen. Bundesrätin Leuthard argumentierte in der Diskussion erfolglos, dass die
meisten Punkte des Postulats in verschiedenen Konzepten sowie im 2011 mit grosser
Mehrheit angenommenen Postulat Hany (cvp, ZH; zum Staumanagement auf den
Nationalstrassen mithilfe des Pannenstreifens) (11.3597) bereits in Arbeit seien. 24

POSTULAT
DATUM: 05.06.2012
NIKLAUS BIERI

Luftfahrt

Im März 2014 behandelte der Nationalrat als Erstrat die Motion Wasserfallen (fdp, BE),
welche eine systematische Überprüfung der Rechtsetzung und Rechtsanwendung im
Bereich der Luftfahrt verlangte. Mit dem Beschränken von Verwaltungsmassnahmen
sollte dem Luftfahrtstandort Schweiz eine höhere Wirtschaftlichkeit ermöglicht
werden. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion und verwies auf laufende
Arbeiten des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl), welches als Aufsichtsbehörde auch
die wirtschaftliche Wirksamkeit des geltenden Luftfahrtrechts im Auge behalte. Mit den
Stimmen der SVP, der FDP und der halben CVP-Fraktion wurde die Motion im
Nationalrat aber angenommen. Die kleine Kammer lehnte die Motion im November 2014
jedoch ab und verwies dabei auf die laufenden Arbeiten des Bazl. 25

MOTION
DATUM: 17.03.2014
NIKLAUS BIERI

Umweltschutz

Naturschutz

À la suite du Conseil des Etats l’année précédente, le Conseil national a débattu du
projet législatif en faveur de la prolongation du Fonds suisse pour le paysage (FSP) pour
une durée de 10 ans – soit jusqu’en 2021 – et du doublement de la contribution
fédérale l’alimentant (100 millions de francs au lieu de 50). Le projet de loi pour le
renouvellement du FSP a été approuvé sans discussion, par 127 voix contre 34, ces
dernières émanant exclusivement de l’UDC. Quant à l’arrêté fédéral relatif à
l’alimentation du FSP, les députés l’ont approuvé, par 134 voix contre 32, après avoir
écarté, par 126 voix contre 45, une proposition de minorité Wasserfallen (plr, BE) visant
à obliger le Conseil fédéral à compenser l’augmentation de la contribution fédérale par
des coupes budgétaires. En votation finale, les deux chambres ont adopté le projet de
loi, respectivement par 39 voix contre 2 et par 141 voix contre 47. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2010
NICOLAS FREYMOND

Allgemeiner Umweltschutz

Nachdem sich der Nationalrat entgegen seiner vorberatenden Kommission im Vorjahr
darauf geeinigt hatte, auf die Vorlage zur Genehmigung und Umsetzung der Aarhus-
Konvention einzutreten, nahm er in der Frühjahrssession 2013 die Detailberatung des
Geschäfts in Angriff. Die Konvention garantiert erstens den Zugang zu
Umweltinformationen, zweitens die Beteiligung der Öffentlichkeit an
Entscheidungsverfahren zu umweltrelevanten Anliegen und sie regelt drittens den
Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten. Aufgrund des Antrags einer
bürgerlichen Kommissionsmehrheit wurde der bundesrätliche Entwurf dahingehend
modifiziert, dass Kantone von der vorgesehenen Pflicht enthoben wurden, regelmässig
den Zustand der Umwelt auf ihrem Gebiet zu überprüfen. Vor der Gesamtabstimmung
lag dem Rat ein breit gestützter bürgerlicher Minderheitsantrag auf Ablehnung des
Entwurfes vor. Hans Killer (svp, AG) und Christian Wasserfallen (fdp, BE) wiederholten
als Vertreter der Minderheit dabei die Argumente, die im Vorjahr bereits bei der
Eintretensdebatte vorgebracht wurden: Bestehende Regelungen in der Schweiz würden
dem Anliegen bereits ausreichend Rechnung tragen, weswegen nur der
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Administrationsaufwand vergrössert würde. Darüber hinaus würde die Wirtschaft
behindert und das Verbandsbeschwerderecht unnötig gestärkt. Nachdem Befürworter
der Ratifikation versicherten, die Änderung hätte keinen Ausbau des
Verbandsbeschwerderechts zur Folge und Bundesrätin Leuthard an die Vorbildfunktion
appellierte, welche die Schweiz in diesem Bereich einnehmen könnte, fand das
Geschäft mit 93 zu 88 Stimmen bei drei Enthaltungen knappen Zuspruch. Während
GLP, Grüne und SP die Genehmigung der Konvention klar befürworteten und FDP und
SVP einem solchen Vorgehen fast ebenso deutlich entgegen standen, gaben sich CVP
und BDP uneinig. In der kleinen Kammer, die das Geschäft als Zweitrat behandelte,
zeigte sich ein ähnliches Bild wie bereits zuvor im Nationalrat. Ein bürgerlicher Antrag
der Kommissionsmehrheit, der auf die Vorlage nicht eintreten wollte, wurde mit 20 zu
13 Stimmen abgelehnt und auch ein bürgerlicher Minderheitsantrag, der nach den
Beratungen der Kommission die Ablehnung des Geschäfts forderte, unterlag nach
längerem Plädoyer der Umweltministerin, welche die Angst vor einer Ausweitung des
Verbandsbeschwerderechts einmal mehr als unbegründet bezeichnete, mit 14 zu 29
Stimmen. Mit ähnlichen Mehrheitsverhältnissen wie in den jeweiligen
Gesamtabstimmungen verabschiedeten die Räte die Vorlage schliesslich in der
herbstlichen Schlussabstimmung. 27

Klimapolitik

Au Conseil national, lors de la session d’automne, la majorité de la CEATE-CN a proposé
au plénum de recommander le rejet de l’initiative et de ne pas entrer en matière sur le
contre-projet, le jugeant inutile en raison de la révision de la loi sur le CO2 adoptée par
les députés lors de la session d’été au titre de contre-projet indirect à l’initiative
« pour un climat sain », laquelle prévoit un taux d’émission moyen de 150 gr/km pour
les automobiles dès 2013. Lors de la discussion, seuls le PS et les Verts ont plaidé en
faveur de l’initiative, estimant ses revendications modérées et profitables à la réduction
des émissions de dioxyde de carbone et au renforcement de la sécurité routière.
Suivant le gouvernement et la commission, les députés ont recommandé, par 116 voix
contre 58, le rejet de l’initiative. Concernant le contre-projet, outre la proposition de
non entrée en matière de la CEATE-CN, le PBD a déposé une proposition de renvoi à la
commission afin que celle-ci en retravaille le texte de telle sorte qu’il ne contienne
aucune interdiction visant les nouvelles voitures, mais qu’il reprenne les normes de l’UE
et prévoie de ramener à 130 gr/km d’ici à 2015 les émissions des voitures neuves,
conformément à la motion précitée de la CEATE-CN. Si le PLR et l’UDC s’y sont
opposés, se ralliant à la CEATE-CN, le PS, les Verts et la quasi totalité du groupe PDC-
PEV-Verts libéraux ont soutenu la proposition du PBD. Ainsi, par 95 voix contre 75, les
députés ont approuvé l’entrée en matière et renvoyé le contre-projet à leur
commission. Cette dernière a rapidement présenté un nouveau texte pratiquement
identique au projet initial du Conseil fédéral et la chambre du peuple a repris ses
travaux lors la session d’hiver. Lors de la discussion par article, les députés ont
approuvé, par 111 voix contre 70, l’abaissement à 130 gr/km d’ici à 2015 des émissions
maximales autorisées pour les voitures neuves, rejetant par là même la proposition
d’une minorité Wasserfallen (plr, BE) visant à repousser le délai à fin 2017. Le plénum a
en outre refusé, par 121 voix contre 60, d’introduire un second objectif à 95 gr/km d’ici
à 2020, ainsi que le souhaitait une minorité Teuscher (pe, BE). Sur proposition de la
CEATE-CN, les autres dispositions ont été approuvées selon le projet du Conseil
fédéral. Au vote sur l’ensemble, le Conseil national a adopté le contre-projet, par 105
voix contre 65, en dépit du rejet unanime de l’UDC. Les chambres ont en outre prorogé
d'un an le délai de traitement de l'initiative, soit jusqu'au 25 février 2012. Par ailleurs,
dans l’attente de l’examen du contre-projet, le CE a prorogé jusqu’à la session d’hiver
2012 le délai de traitement de l’initiative du canton de Berne en faveur de l’instauration
d’une imposition différenciée des véhicules afin de promouvoir les plus respectueux de
l’environnement. 28
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Trotz gewisser erzielter Erfolge beim Rückgang des CO2-Ausstosses von Neuwagen
heizte sich das Klima bei den Autoimporteuren 2014 an. Im Berichtsjahr mussten diese
nämlich CHF 5,1 Mio. Sanktionen zahlen, da der Ausstoss von Neuwagen im Jahr davor
im Schnitt noch immer bei 145 g CO2/km gelegen und somit den seit 2013 geltenden
Zielwert von 130 g CO2/km überstiegen hatte. Darüber hinaus folgte der Nationalrat im
Rahmen der Debatte zur Energiestrategie 2050 dem Bundesrat und verlangte im
Einklang mit der EU-Norm verschärfte Reduktionsziele bis 2020 (95 g CO2/km für
Personenneuwagen). Das Argument von Christian Wasserfallen (fdp, BE), dass die
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topographischen Gegebenheiten in der Schweiz im Unterschied zu den meisten EU-
Ländern vermehrt den Einsatz von Vierradantrieben verlangen würden, konterte Beat
Jans (sp, BS) erfolgreich mit der Aussage, die Eigentümer von Personenwagen mit dem
höchsten CO2-Ausstoss seien an der Goldküste heimisch. 29

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Das Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe (GesBG), vom Ständerat unverändert an
den Nationalrat überwiesen, stand im Sommer 2016 auf der Agenda der grossen
Kammer. Deren Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur beantragte
einstimmig, auf die Vorlage einzutreten. Eine Besonderheit ergab sich jedoch: Nach der
Debatte im Ständerat hatte der Bundesrat neue Vorschläge zum GesBG in den Raum
gestellt, dies, nachdem die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative im Parlament
beschlossen worden war. Insofern gab es bezüglich des GesBG noch Punkte, die im
Ständerat gar nicht zur Debatte gestanden waren. Die Einschübe des Bundesrates
hatten mit dessen Fachkräfte-Initiative zu tun, die auch Implikationen auf das GesBG
hat. Diese Einschübe führten nicht nur dazu, dass ein neues Kapitel im GesBG
geschaffen wurde; dem GesBG angefügt wurde gar eine ganz neue Vorlage, nämlich der
Bundesbeschluss über Finanzhilfen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen
Grundversorgung, insbesondere der Interprofessionalität für vier Jahre. Dem GesBG
fügte der Bundesrat ein korrespondierendes Kapitel 6a hinzu. Dieses umfasste
Massnahmen zur Förderung der Effizienz in der medizinischen Grundversorgung sowie
deren Finanzierung: Mit einem mehrjährigen Verpflichtungskredit sollte ein
Höchstbetrag durch die Bundesversammlung festgelegt werden. Namens der
Kommission schlug Jean-François Steiert (sp, FR) aufgrund der nachträglich erfolgten
bundesrätlichen Änderungen vor, dass man mindestens eine Differenz zum Ständerat
schaffen möge, damit dieser sich noch zu den neuen Vorschlägen äussern könne. 

Obwohl Eintreten über alle Fraktionen hinweg unbestritten war, zeichnete sich in der
darauf folgenden Detailberatung anhand der zahlreichen Minderheitsanträge relativ
rasch ab, dass eine Differenzbereinigung ohnehin wahrscheinlich sein würde. Die
Minderheitsanträge fanden ihren Ursprung in unterschiedlichen Lagern und betrafen
diverse Paragraphen. In den meisten Fällen ging es allerdings um einzelne Berufe
und/oder deren Ausbildungsstufe, die im Gesetz genannt und damit durch ebendieses
geregelt werden. Als Erstes gelangten die Osteopathen ins Visier der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Ein Antrag Herzog (svp, TG) sollte dazu führen,
dass dieser Beruf nicht vom Gesetz betroffen wird, da Leistungen einer
osteopathischen Behandlung schliesslich auch nicht über die Grundversicherung
abgerechnet werden können. Die Aufnahme der Osteopathie in den Katalog
anerkannter Gesundheitsberufe wecke Begehren auf verschiedenen Ebenen: Andere
Berufsgruppen könnten so ebenfalls die Aufnahme in den Katalog fordern, zudem
könnten Patienten durch die Aufnahme der Osteopathie vermehrt geneigt sein, auf
solche Behandlungen zurückzugreifen. All dies habe zur Folge, dass die Kosten im
Gesundheitswesen stiegen – etwas, wogegen die SVP-Fraktion ankämpfe, so die
Thurgauerin. Dem in der Kommission knapp abgelehnten Antrag (12 zu 11 Stimmen) blieb
auch im Plenum die Unterstützung versagt – hier jedoch deutlich (134 zu 52 Stimmen).
Ebenso wurde ein Antrag Reynard (sp, VS) abgelehnt (mit 122 zu 66 Stimmen), mit dem
der Bundesrat die Kompetenz erhalten sollte, den Berufekatalog zu definieren – so
könne die Regierung besser auf das sich ändernde Umfeld im Bereich der Ausbildungen
im Gesundheitswesen reagieren. Ein Antrag Quadranti (bdp, ZH), mit dem die bereits im
Ständerat umstrittene Bestimmung zum Abschluss des Masterstudiengangs APN
("Advanced Practice Nurse") reguliert werden sollte, fand auch im Nationalrat keine
Mehrheit. Es blieb also dabei, dass die Kompetenzen für die Bachelorstufe im Gesetz
umschrieben werden, nicht jedoch diejenigen für den Masterstudiengang. Ein links-
rechts Graben führte dazu, dass das Anliegen im Sinne der bürgerlichen Ratsmehrheit
abgelehnt wurde (118 zu 73 Stimmen). Der Katalog der Berufe, die im Gesetz geregelt
werden, blieb also im Vergleich zum bundesrätlichen Vorschlag letztlich trotz
Gegenanträge auch im Nationalrat unverändert. Die Streichung eines Berufsregisters,
wie es seitens der SVP-Fraktion gefordert wurde, fand auch im Plenum keinen Rückhalt.
Erst mit einem Detail zum Berufsgeheimnis wurde eine Differenz zum Erstrat
geschaffen.
Dabei blieb es jedoch nicht. Wesentliche Veränderungen wurden vom Nationalrat
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bezüglich der Finanzhilfen vorgenommen, dies im Zusammenhang mit der bereits
eingangs erwähnten Fachkräfte-Initiative des Bundesrates. Umstritten war das Volumen
von CHF 8 Mio., das für die Förderprogramme ausgeschüttet werden sollte. Dagegen
regte sich Widerstand aus den Reihen der SVP, aber auch andere bürgerliche Parteien
waren diesbezüglich skeptisch. Die im Gesundheitsberufegesetz vorgesehene
Grundlage für die Umsetzung der Fachkräfte-Initiative im Gesundheitsbereich erhielt
jedoch eine knappe Mehrheit der Stimmen: Mit 96 zu 93 obsiegte hier der
bundesrätliche Vorschlag. Der Bundesbeschluss hierzu wurde jedoch noch knapper
abgelehnt. Dabei setzte sich eine Minderheit Wasserfallen (fdp, BE) mit 95 zu 94
Stimmen bei einer Enthaltung durch. Inhaltlich sprach sich also die grosse Kammer
dafür aus, Finanzhilfen vorzusehen; sie unterliess es jedoch, diese auch in Zahlen zu
fassen.

Alle übrigen Gesetzesartikel wurden im Sinne der WBK beschlossen. Mit 181 zu 5
Stimmen in der Gesamtabstimmung schien dann das positive Signal an den Ständerat
doch recht deutlich zu sein. Letzterer hatte sich in der anstehenden Herbstsession zur
nun erweiterten Vorlage zu äussern. 30

Medikamente

Die grosse Kammer nahm eine Motion Forster-Vannini (fdp, SG) mit 91 zu 74 Stimmen
an. Die Motion fordert, zu prüfen, ob die anthroposophische Medizin im Rahmen des
„Programms Evaluation Komplementärmedizin“ mit adäquaten wissenschaftlichen
Methoden den Nachweis der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit
erbracht habe. Diejenigen Methoden, welche den gesetzlich erforderlichen Nachweis
erbracht haben, sollen in die Grundversicherung aufgenommen werden. Der Bundesrat
hatte die Motion, aus Gründen der Rechtsgleichheit zwischen den einzelnen
medizinischen Methoden und Verfahren, zur Ablehnung empfohlen. Dasselbe Argument
wurde in einem Antrag Wasserfallen (fdp, BE) vorgebracht, der vom Nationalrat
allerdings abgelehnt wurde. Die Kommission des Nationalrates hingegen hatte ohne
Gegenstimme die Annahme der Motion beantragt. 31

MOTION
DATUM: 28.09.2010
LUZIUS MEYER

Suchtmittel

Der Nationalrat tat sich sichtlich schwer mit der Revision des
Betäubungsmittelgesetzes, welche der Ständerat bereits Ende 2001 verabschiedet
hatte. Ziel der Gesetzesänderung war die definitive gesetzliche Verankerung des Vier-
Säulen-Modells mit der kontrollierten Heroinabgabe sowie die Einführung der
Straffreiheit für den Konsum von Cannabis und eine Aufhebung der
Strafverfolgungspflicht bei Anbau und Handel sowie deren staatliche Regulierung. In der
vorberatenden Kommission waren diese beiden Stossrichtungen nicht bestritten; die
Kommission ging noch einen Schritt weiter als der Ständerat und setzte die Alterslimite
für den straffreien Cannabis-Konsum wieder auf 16 Jahre herab, wie dies auch der
Bundesrat vorgeschlagen hatte; die kleine Kammer hatte sich für 18 Jahre
ausgesprochen. Überraschend beschloss die Kommission mit 12 zu drei Stimmen eine
vorher nie zur Diskussion gestandene Lenkungsabgabe auf Cannabis. Je nach Stärke des
THC-Gehalts sollte eine Steuer zwischen acht und 15 Franken erhoben werden. Die
Abgabe sollte schätzungsweise rund 300 Mio Fr. einbringen und je zur Hälfte der AHV
und der Suchtprävention zugute kommen. Anbau, Produktion und Handel sollten
gemäss der Mehrheit der Kommission zwar reglementiert, dafür aber toleriert werden.
Im Gegensatz zum Ständerat entschied sich die Kommission auch beim Konsum von
harten Drogen für das Opportunitätsprinzip, so wie dies der Bundesrat vorgeschlagen
hatte. Demnach sollte der Konsum harter Drogen zwar verboten, aber nicht
strafrechtlich verfolgt werden.

Ursprünglich für die Maisession vorgesehen, wurde die Beratung der Vorlage im Plenum
mit dem offiziellen Motiv des Zeitmangels auf die Junisession verschoben und dann
noch einmal auf die Septembersession. Die sichtbare Unlust des Nationalrats, das
heisse Eisen anzufassen, erklärten Beobachter mit den bevorstehenden
eidgenössischen Wahlen. Insbesondere FDP- und CVP-Vertreter aus der Westschweiz
und den ländlichen Gebieten der Deutschschweiz hätten gerne zur Wahrung ihrer
Wahlchancen bis nach den Wahlen Gras über die ganze Angelegenheit wachsen lassen.

Zu Beginn der Eintretensdebatte lagen dem Plenum nicht weniger als sechs
Nichteintretensanträge von vehementen Gegners jeglicher Liberalisierung vor
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(Fraktionen der LP und der SVP; Schenk, svp, BE; Waber, edu, BE; Guisan, fdp, VD;
Maitre, cvp, GE), ein Rückweisungsantrag (Neirynck, cvp, VD) an die Kommission sowie
zwei Rückweisungsanträge (Studer, evp, AG; Wasserfallen, fdp, BE) an den Bundesrat.
Von Befürworterseite hatte nur Leuthard (cvp, AG), um eine nüchternere Beurteilung
der Vorlage nach den Wahlen zu ermöglichen, einen Antrag deponiert, und zwar auf
Rückweisung an die Kommission mit dem Auftrag, noch offene Fragen
(Opportunitätsprinzip, Lenkungsabgabe, Prävention und Jugendschutz) zu klären. In der
eigentlichen Eintretensdebatte geisselte Ruey (lp, VD), dass auf Abstinenz verzichtet
werde und erklärte, die Jugend brauche Autorität. Waber warnte in biblischer Sprache
vor einer Politik der Verführung, welche die Jugend in den „Drogensumpf“ stürze und
dem „Bösen“ ausliefere.

Die Befürworter hingegen erinnerten an die Nutzlosigkeit der seit 1975 praktizierten
Repressionspolitik. Diese führe bei Justiz und Polizei zu einer
Ressourcenverschleuderung und schaffe als Folge der von Kanton zu Kanton
unterschiedlichen Strafverfolgungspraxis Rechtsungleichheit. Zudem sei es schwierig,
wirkungsvolle Präventionsarbeit zu leisten, solange der Hanfkonsum strafbar ist, sich
also die Konsumenten verstecken müssen. Mit der Entkriminalisierung des Konsums und
der Regulierung von Anbau und Handel lasse sich die Szene aus dem Dunstkreis der
organisierten Kriminalität lösen. Bundespräsident Couchepin sprach sich in einer
engagierten Rede, seiner ersten zu diesem Thema, ebenfalls für die Revision aus. Er
bekannte sich zu einer in den letzten Jahren gewonnenen liberalen Haltung und bat die
Gegner, es ihm gleichzutun. Auch er wolle unbedingt, dass weniger Drogen konsumiert
werden, aber er halte es für falsch, Staat, Justiz und Polizei mit der Lösung des
Problems zu betrauen. Vielmehr gelte es, ein Gesetz zu schaffen, das der Realität
Rechnung trage. Er empfahl seinen „compatriotes romands“, das Thema weniger
emotional zu behandeln und sich ein Beispiel am Deutschschweizer Pragmatismus zu
nehmen, der sich mehr ans Konkrete halte, statt grosse Prinzipien zu verkünden. Aber
der eloquente Aufruf Couchepins fruchtete nichts. Nach einer insgesamt gehässigen
Debatte beschloss der Nationalrat mit 96 zu 89 Stimmen bei vier Enthaltungen, auf die
Vorlage nicht einzutreten. Für Nichteintreten sprach sich (mit Ausnahme von Gadient,
GR) die geschlossene SVP-Fraktion aus, ebenso LP, EDU und EVP (ausser dem
parteilosen Wiederkehr, ZH), 26 von 35 CVP-Abgeordneten sowie eine starke
Minderheit der FDP. Der drogenpolitische „Röstigraben“ spielte einmal mehr stark: die
Mehrheit der Neinstimmen aus FDP und CVP stammten aus der Romandie, ebenfalls die
zwei Enthaltungen der SP. Mit diesem Entscheid war die brisante Frage der
Entkriminalisierung von Cannabis rechtzeitig vor den Wahlen auf Eis gelegt. 32

Sport

Le Conseil national a adopté par 95 voix contre 69 trois initiatives parlementaires
Wobmann (udc, SO), Wasserfallen (plr, BE) (Iv. Pa. 10.497) et de Buman (pdc, FR) (Iv. Pa.
10.499) modifiant la loi fédérale sur la circulation routière afin de lever l’interdiction
d’effectuer des courses sur circuit avec des véhicules automobiles. La commission a
recommandé d’adopter les motions estimant que la sécurité est désormais assurée
pour des courses publiques, que l’industrie de l’équipement automobile est importante
en Suisse et que ce type d’activité a un fort potentiel économique. Une forte minorité
s’y est opposée estimant que le territoire suisse possède peu de terrains
inconstructibles, que les tests industriels peuvent déjà être pratiqués en Suisse et que
ce type d’activité est une atteinte à l’environnement. Le Conseil des Etats les a toutes
rejetées par 20 voix contre 13 sur recommandation de sa commission et malgré une
proposition de minorité Imoberdorf (pdc, VS). Il avait auparavant rejeté par 23 voix
contre 12 une initiative parlementaire Fournier (pdc, VS) de même teneur. 33
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Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Einer der Hauptgründe, weshalb derart wenige Härtefallgesuche eingereicht wurden,
ist (neben dem Desinteresse vieler Deutschschweizer Kantone) die Angst der
Betroffenen, aufgrund des Gesuchs lokalisiert und dann ausgeschafft zu werden. Der
Tessiner CVP-Nationalrat Robbiani ersuchte deshalb den Bundesrat in einem Postulat,
die Kantone einzuladen, eine besondere Kommission einzurichten, die sich in erster
Linie aus Vertreterinnen und Vertretern der am meisten betroffenen Institutionen
zusammensetzt (Hilfsorganisationen, Gewerkschaften usw.). Diese Zwischeninstanz
würde die Fälle prüfen, bevor die Kantone die Gesuche den Bundesbehörden
unterbreiten. Im Namen der Rechtsgleichheit beantragte die Regierung, das Postulat
abzulehnen. Dieses wurde von Wasserfallen (fdp, BE) bekämpft und die Behandlung
deshalb verschoben. Ende November erklärte der Kanton Waadt, bis Ende April 2003
darauf zu verzichten, jene Sans-Papiers auszuweisen, die sich seit mindestens sechs
Jahren im Kanton aufhalten; bis dahin soll eine Arbeitsgruppe aus Behördenvertretern,
Sozialpartnern und Sans-Papiers-Organisationen eine Globallösung erarbeiten. 34

POSTULAT
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats
(CSEC-CE) souhaite ajouter une disposition, liée à la gestion stratégique des EPF, dans
le cadre du message FRI 2017-2020. En effet, à 6 contre 5, la CSEC-CE recommande
l’approbation du Parlement lors de la définition des objectifs stratégiques des EPF. A
l’opposé, la minorité recommande le statu quo. Didier Berberat (ps, NE), partisan d’un
contrôle du Parlement, estime que, étant donné que les EPF reçoivent plus de 10
milliards de Francs sur 4 années, il est normal que les chambres fédérales s’y
intéressent. A l’opposé, Fathi Derder (plr, VD) estime qu’il est important de renforcer
l’autonomie des EPF. Avec une vision identique, Christian Wasserfallen (plr, BE)
souligne que les EPF, en tant qu’organismes hors administration fédérale, relèvent du
Conseil fédéral et non pas du Parlement. Néanmoins, Fritz Schiesser, président du
Conseil des EPF se range au côté de la majorité de la CSEC-CE. Ce soutien de poids,
étant donné son implication, considère que le Parlement a son mot à dire lors de la
définition des objectifs stratégiques des deux EPF, ainsi que des quatre établissements
de recherche. 35

BERICHT
DATUM: 22.06.2016
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Grundschulen

Mittels der parlamentarischen Initiative «Anstossfinanzierung für Tagesschulen zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Unterstützungsfokus auf
regional angepasste Modelle inklusive Ferienlösungen» forderte die BDP-Fraktion,
dass die nötigen gesetzlichen Grundlagen ausgearbeitet würden, damit der Bund die
Gemeinden bei der Einrichtung von Tagesschulen finanziell unterstützen könne. Diese
Anschubfinanzierung sei notwendig, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter
zu fördern.
Die WBK-NR gab der Initiative im August 2015 Folge. Dem Bund stünden zwar die
nötigen Mittel zur Verfügung, um die Schaffung von Betreuungsplätzen in solchen
Strukturen finanziell zu unterstützen. Faktisch seien bislang jedoch vor allem
Betreuungsplätze in Kindertagesstätten und in den schulergänzenden Strukturen
geschaffen worden, so die Kommission. Die Mehrheit der WBK-NR unterstützte deshalb
das Anliegen der BDP und wollte den Bundesrat in seinen Bestrebungen, die
familienergänzende Kinderbetreuung zu verbessern, unterstützen. Die
Kommissionsminderheit erachtete die Initiative aufgrund der bereits bestehenden
Fördermöglichkeiten als überflüssig. 
Die WBK-SR gab der Initiative im November 2016 keine Folge.
Im März 2017 beugte sich die WBK-NR erneut über das Geschäft. In Anbetracht der
Tatsache, dass sie in derselben Woche circa CHF 100 Mio. als weitere
Anschubfinanzierung für familienergänzende Kinderbetreuung gutgeheissen hatte, war
der Enthusiasmus für die finanzielle Unterstützung für Tagesschulen etwas abgeflacht.
Die Mehrheit der Kommission wie auch des Nationalrats war nun der Ansicht, dass sich
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der Bund bereits stark für die Schaffung von familienergänzenden Betreuungsplätzen
engagiert habe, und sah hierzu keinen weiteren Handlungsbedarf, zumal die
Tagesschulen sowieso in kantonaler Hoheit lägen, wie Christian Wasserfallen (fdp, BE)
im Plenum betonte. Der Nationalrat lehnte die parlamentarische Initiative in der Folge
mit 106 zu 61 Stimmen bei 6 Enthaltungen deutlich ab. 36

Hochschulen

Christian Wasserfallen (fdp, BE) beantragte die Berufs-, Laufbahn- und
Studienberatung (BLSB) zu stärken und forderte den Bundesrat in einem Postulat auf,
eine nationale Strategie in diesem Bereich zu entwickeln und die Kantone in ihrer
Eigeninitiative zu stärken. Ausserdem solle der Bundesrat prüfen, wie der Bund bei
diesem Thema selbst aktiv werden könne und welche gesetzlichen Grundlagen dafür
geschaffen werden müssten.
Der Bundesrat war bereit, zu prüfen, mit welchen Massnahmen die BSLB gestärkt
werden könne und beantragte die Annahme des Postulates.
In der nationalrätlichen Debatte monierte Jean-François Rime (svp, FR), dass das
Postulat der Verwaltung zwar einen Haufen Arbeit bringe, und dem Nationalrat später
einen Bericht; dieser würde jedoch keinen grossen Mehrwert bringen. Zudem liege der
BSLB-Bereich klar in der Zuständigkeit der Kantone und nicht des Bundes. Folglich
stimmte die SVP gegen das Postulat, erhielt von anderen Fraktionen aber kaum
Unterstützung: Der Nationalrat nahm das Anliegen mit 119 zu 63 Stimmen bei einer
Enthaltung deutlich an. 37

POSTULAT
DATUM: 21.03.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Der Nationalrat befasste sich als erster mit dem vom Bundesrat 2007 vorgelegten
Entwurf für ein Kulturförderungsgesetz (KFG). Wegen der Parallelität der Geschäfte
beschloss die vorberatende Kommission, das ebenfalls zur Totalrevision stehende Pro-
Helvetia-Gesetz (PHG) ins KFG zu integrieren, wobei die Sprecherin im Nationalrat
deutlich machte, dass dieses Vorgehen nur im Sinn einer Einheit der Materie zu sehen
sei und keinesfalls eine Schmälerung der Autonomie der Pro Helvetia bezwecke.
Für das KFG stellte die SVP einen Nichteintretensantrag, für das PHG einen
Rückweisungsantrag an den Bundesrat mit dem Auftrag, das Gesetz auf der Basis des
bisherigen Gesetzes zu gestalten; zudem seien die Verwaltungskosten der Pro Helvetia
massiv zu reduzieren, die Auslandsvertretungen nicht weiter auszubauen und die
Rekursmöglichkeiten der Gesuchsteller auf das Notwendigste zu beschränken. Für ihre
Ablehnung machte sie geltend, mit dem KFG werde die Grundlage für eine
„Staatskultur“ gelegt, die sich einseitig an gewissen politischen und gesellschaftlichen
Modellen orientiere, konkret an den Idealen der 68er-Generation mit ihren
Vorstellungen von Multikulturalität, Gleichstellung und nachhaltiger Entwicklung. Kunst
sei dort zu fördern, wo sie entstehe, nämlich in den Kantonen und Gemeinden, weshalb
der allgemeine Verfassungsauftrag genüge und es kein eigenständiges Gesetz brauche.
Beim PHG bemängelte sie vor allem, dass die „Volkskultur“ nicht mehr im Entwurf
figuriere, weshalb es besser wäre, beim heutigen Gesetz zu bleiben, welches diese
explizit erwähne. Die Kommissionssprecher machten allerdings darauf aufmerksam,
dass dies keinesfalls zutreffe; im Gegenteil, in der Kommission seien fast alle Anträge
der SVP auf Einbezug der Volkskultur genehmigt worden. 
Die Verfechter der neuen Kulturgesetzgebung – ausser der SVP die Vertreter aller
Parteien – vertraten die Auffassung, Kultur sei ein wichtiges Element der
Identitätsbildung in einem föderalistisch organisierten Land mit unterschiedlichen
Landessprachen. Gerade zur Überwindung der Sprachgrenzen sei eine Förderung durch
den Bund zentral. Kultur nehme wie ein Seismograph die unterschwelligen Bewegungen
innerhalb der Gesellschaft auf, verbinde Tradition mit Zukunft und zeuge vom Geist
einer Epoche. Zudem präge das kulturelle Schaffen ganz wesentlich die Sicht des
Auslandes auf die Schweiz und sei ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor und
ein wichtiger Standortvorteil. Betont wurde aber auch die Bedeutung der
Unabhängigkeit der Pro Helvetia. Im Forschungsbereich begnüge sich der Staat
ebenfalls damit, wissenschaftliches Arbeiten zu ermöglichen, ohne auf die Inhalte
Einfluss zu nehmen. 
Bundesrat Couchepin sparte nicht mit Kritik an der Arbeit der Kommission. Die
Vermengung der Kompetenzen von BAK und Pro Helvetia führe zu einem Verlust von
Know-how; durch die Verschiebung der Nachwuchsförderung vom BAK zur Pro Helvetia
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müsse diese neue Strukturen ausbilden, die im BAK seit Jahren bestens funktioniert
hätten. Die Übertragung der Organisation von kulturellen Veranstaltungen mit
nationaler Ausstrahlung an die Pro Helvetia berge die Gefahr einer Politisierung der
Stiftung, da diese damit eine strategische Rolle erhalte, die der Bundesrat eigentlich
sich selber vorbehalten wollte. Anstatt dass mit dem vorgesehenen vierjährigen
Rahmenkredit Ruhe einkehre, werde es weiterhin zum üblichen Geplänkel in der
Budgetberatung kommen, weil einer Gruppe im Parlament der eine oder andere
Entscheid der Pro Helvetia nicht passe. Er bezweifelte auch die Tauglichkeit des von
Kulturorganisationen geforderten und von der Kommission eingefügten „Kulturrats“,
welcher ohne eigene Budgetverantwortung den Bundesrat beraten soll. Mit all diesen
von der Kommission beantragte Änderungen werde nur ein ineffizienter
Kompetenzenwirrwar provoziert. Zudem würden diese Korrekturen des
bundesrätlichen Vorschlags jährliche Mehrkosten von rund 18 Mio Fr. auslösen.
Dennoch sprach er sich für Eintreten aus, hatte auch nichts gegen die vorläufige
Zusammenführung von KFG und PHG, drückte aber die Hoffnung aus, dass der
Ständerat, falls der Rat an den Änderungsvorschlägen der Kommission festhalten sollte,
den Entwurf nachbessern werde. Eintreten wurde mit 122 zu 52 Stimmen beschlossen.
In der Detailberatung kam zwar eine gewisse Unzufriedenheit über die Vorlage zum
Ausdruck, dennoch wurden nur zwei Minderheitsanträge angenommen, ansonsten
folgte der Nationalrat mit geringen, in erster Linie redaktionellen Änderungen seiner
Kommission. Bei der Einleitung setzte sich mit 94 zu 82 Stimmen ein von der FDP, der
SVP und einem Drittel der CVP unterstützter Antrag Wasserfallen (fdp, BE) durch, bei
der Fassung des Bundesrates zu bleiben, wonach dieser lediglich die Durchführung der
Kulturförderung übernimmt; die Mehrheit der Kommission wollte dem Bundesrat eine
aktivere Rolle übertragen und hier neben der Kunst auch die Unterstützung der
Kulturschaffenden und der Nachwuchsausbildung explizit erwähnen. Ein Antrag
Freysinger (svp, VS), anstatt des Begriffs, dass der Bundesrat den Austausch zwischen
den kulturellen und sprachlichen Minderheiten fördert, nur den Austausch über die
Sprachgrenzen festzuschreiben, da sonst auch kulturelle Ghettos unterstützt werden
müssten, was deren gesellschaftlicher Integration hinderlich wäre, wurde dagegen mit
121 zu 53 Stimmen abgelehnt. Ein weiterer Antrag aus der SVP, welcher die nach der
Vernehmlassung fallen gelassenen „Leuchttürme“, d.h. Institutionen, die nicht im
Kompetenzbereich des Bundes liegen, aber doch eine grosse Ausstrahlung haben
(Opernhäuser, Museen etc.), sowie „anerkannte Kompetenzzentren“ wieder in die
Vorlage einzubeziehen, wurde aus Kostengründen – und weil man der SVP in diesem
Bereich nicht unbedingt lautere Absichten unterstellte, da dies ja auch eine
Unterstützung der von ihr vehement bekämpften „elitären“ Kultur sein könnte – mit 110
zu 63 Stimmen verworfen. Während Anträge der Ratslinken, den sozialen Schutz der
Kunstschaffenden insbesondere bei der Altersvorsorge klar festzuschreiben von fast
allen bürgerlichen Vertretern abgelehnt wurden (die Ausnahmen stammten aus der
CVP), nahm die grosse Kammer mit 101 zu 77 Stimmen einen Antrag Bortoluzzi (svp, ZH)
an, wonach der Bund von seinen Unterstützungsbeiträgen einen Anteil an die
Vorsorgeeinrichtung der Kunstschaffenden überweist. 38

Kirchen und religionspolitische Fragen

Wenn man im Spätsommer der Landstrasse entlang fährt und über Kilometer hinweg
eine willkürliche Aufreihung meist fremder Gesichter entdeckt, wird auch den politisch
Uninteressierten bewusst, dass der nationale Wahlherbst vor der Türe stehen muss.
Auch im Herbst 2019 war dieses Spektakel schweizweit deutlich zu sehen. Die Parteien
und ihre Kandidatinnen und Kandidaten warben fleissig für sich und ihre Anliegen – mal
originell, mal weniger, aber immer mit dem Bisschen «je ne sais quoi», das der Politik
eben inhärent ist. Bisweilen schreckten einige auch nicht vor einer ordentlichen
Portion Provokation zurück, so beispielsweise die SVP mit ihrem im August publizierten,
wurmstichigen Apfel-Plakat oder die CVP mit ihrer Online-Kampagne, mit der sie
offensichtlich gegen die anderen Parteien schoss. 
Da in einem demokratisch konsolidierten Land wie der Schweiz die
Meinungsäusserungsfreiheit einen hohen Stellenwert geniesst und nach Möglichkeit
auch eine harte politische Auseinandersetzung über heikle Themen ermöglicht werden
soll, gibt es in der Schweiz kaum rechtliche Grundlagen, die gezielt den Wahl- bzw.
Abstimmungskampf regeln. Dies wurde knapp drei Wochen vor den Wahlen deutlich, als
es ein prominenter Akteur, der mit Parteipolitik im eigentlichen Sinne nur wenig zu tun
hat, mit einer Plakat-Aktion in die Medien schaffte: das «Egerkinger Komitee» mit
seinem prominentesten Vertreter Walter Wobmann (svp, SO). In einer Nacht-und-
Nebel-Aktion wurden in verschiedenen Schweizer Städten und auf den Social-Media-
Accounts des Komitees unzählige Wahlplakate aufgehängt und aufgeschaltet, auf denen
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jeweils das Konterfei vier prominenter FDP-Exponenten zu sehen war:
Parteipräsidentin Petra Gössi (SZ), Fraktionschef Beat Walti (ZH), Nationalrätin Christa
Markwalder (BE) sowie Nationalrat Christian Wasserfallen (BE). Betitelt wurde das Ganze
mit dem Slogan: «Die FDP schützt radikale Islamisten in der Schweiz – Wollen Sie solche
FDP-Mitläufer wirklich wählen?» Stein des Anstosses war eine nur wenige Wochen zuvor
in der Herbstsession abgelehnte Motion der SVP-Fraktion zur Bekämpfung der
Ausbreitung eines radikalen Islams in der Schweiz, die auch dank grosser
Unterstützung der FDP-Fraktion zu Fall gebracht worden war. 
Die FDP-Spitze liess diesen Angriff nicht auf sich sitzen und zog die Angelegenheit
einen Tag nach Bekanntwerden vor das Bezirksgericht Andelfingen (ZH), dem Sitz des
Egerkinger Komitees. Dort suchte sie, wie in diversen Medien berichtet wurde, um
Erlass eines Superprovisoriums (einer ohne Anhörung der Gegenpartei erlassenen
vorsorglichen Massnahme) an, weil sich die anvisierten Personen in ihrer Persönlichkeit
verletzt fühlten, u.a. im Recht auf das eigene Bild. Petra Gössi liess im «Blick»
verlauten, sie lasse sich nicht unterstellen, radikale Islamisten zu schützen; vielmehr sei
die Motion der SVP «reine Symbolpolitik, die nicht umsetzbar gewesen wäre oder gar
nichts gebracht hätte», gewesen. Das Gericht bestätigte zwei Tage nach dem Ansuchen
die superprovisorische Verfügung und forderte das Komitee auf, die Plakat- und Social-
Media-Anzeigen innert 24 Stunden zu entfernen. Komme es dieser Aufforderung nicht
nach, würden Bussen in Höhe von CHF 10'000 verhängt und auch für weitere geplante
Veröffentlichungen zusätzlich erhoben werden. Wobmann und sein Komitee – oder wie
es der Tages-Anzeiger betitelte: die «SVP-Kampftruppe» – ignorierten das
Gerichtsurteil aber gänzlich und liessen nonchalant verlauten: «Wir entfernen die
Plakate sicher nicht.» Gemäss Wobmann handle es sich bei diesem Urteil lediglich um
einen politischen Entscheid; er sprach gar von «Zensur». Zudem sei die Plakat-
Kampagne sowieso lediglich auf den Zeitraum einer Woche beschränkt gewesen und
werde bereits am Montag nach dem Urteil enden. Des Weiteren sei das Entfernen
innert 24 Stunden gar nicht möglich – was wiederum von der verantwortlichen
Plakatgesellschaft Clear Channel so nicht bestätigt wurde.
In der Wochenendpresse wurde dann tatsächlich eine Wende im Plakat-Krimi
kundgetan: Das Egerkinger Komitee wolle doch dem «Gericht gehorchen» und habe
Clear Channel einen entsprechenden Auftrag erteilt, wie der Tages-Anzeiger
informierte. Die gesetzte Frist von 24 Stunden reiche zum Entfernen der Plakate zwar
nicht, liess die Plakatgesellschaft verkünden, man werde diese aber auf Kosten des
Komitees frühzeitig überkleben. Weshalb es nun doch zum Umschwung kam, wollte
Wobmann den Medien nicht mitteilen. Stattdessen hatte sich in der Zwischenzeit eine
andere Politgrösse zur Plakataktion geäussert: SVP-Übervater Christoph Blocher. Im
Gespräch auf «Teleblocher» antwortete er auf die Frage, was er denn von diesem Urteil
halte, lediglich mit einem Lachen und meinte: «Da habe ich nur gelacht.» Es sei eben
schon etwas «komisch», wenn das Gericht ein solches Urteil fälle, da sich die
genannten Politikerinnen und Politiker doch lediglich gegen einen vermeintlichen
Rufschaden wehrten, den sie durch ihr Abstimmungsverhalten grundsätzlich selbst zu
verschulden hätten. In Rezitation des ehemaligen Deutschen Bundeskanzlers Helmut
Schmidt, meinte er hierzu mit einem verschmitzten Unterton: «Wer den Dampf nicht
erträgt, soll nicht in die Küche gehen.» Der Frage, was er denn vom Plakat selbst halte,
wich er aus und betonte, dass er selbst mit dieser Kampagne nichts zu tun habe, gar
erst über die Medien davon erfahren habe. Den Schritt, den das Komitee gegangen sei,
empfand er jedoch als «mutig». 39

Urheberrecht

Nach einer über sechsjährigen Vorgeschichte und einer Verschiebung der ursprünglich
für die Herbstsession 2018 geplanten Behandlung fielen schliesslich in der
Wintersession 2018 die ersten Entscheide zur Revision des Urheberrechtsgesetzes. Mit
lediglich einem abweichenden Beschluss wurde das revidierte Urheberrecht in der
Gesamtabstimmung des Nationalrats einstimmig gutgeheissen und auch die beiden
WIPO-Abkommen wurden – mit einer kleinen sprachlichen Anpassung im Vertrag von
Marrakesch – einstimmig genehmigt. Trotz dieser offensichtlichen Einigkeit zum
Abschluss der Verhandlungen zeigte sich bereits in der Eintretensdebatte, dass viel
Diskussionsbedarf besteht, was sich in einer zweitägigen Beratung des Geschäfts
niederschlug:
Dass man auf die Vorlage eintreten werde, stand bereits zu Beginn der Beratung ausser
Zweifel. Sämtliche Fraktionen votierten ohne Gegenantrag für Eintreten. Hinsichtlich
der konkreten Inhalte hingegen zeichneten sich zwischen den Fraktionen teilweise
grosse Differenzen ab, nicht zuletzt auch dadurch bedingt, dass nebst diversen
Minderheitsanträgen jeweils auch ein Einzelantrag Merlini (fdp, TI) und Wasserfallen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2018
MELIKE GÖKCE

01.01.90 - 01.01.20 24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



(fdp, BE) eingereicht wurde. 
In der Detailberatung zeigte sich, dass zumindest das Herzstück der Revision, die
Pirateriebekämpfung, gänzlich unbestritten war. Künftig sollen Hosting Provider
insofern in die Pflicht genommen werden, als dass sie dafür Sorge tragen müssen, dass
auf eine Meldung hin einmal entfernte, urheberrechtsverletzende Inhalte nicht wieder
hochgeladen werden können – und zwar ohne eine erneute Meldung. Bei einem
Zuwiderhandeln können strafrechtliche Schritte eingeleitet werden. Ebenfalls
unbestritten waren die vorgeschlagenen Massnahmen zur Anpassung des Urheberrechts
an das digitale Zeitalter, von denen insbesondere Museen, Bibliotheken und
Forschungsinstitutionen profitieren sollen, sowie die Verlängerung der Schutzfrist für
Musikschaffende von 50 auf 70 Jahre.
Eine erste grosse Diskussion ergab sich hingegen bei der Detailberatung des
Lichtbildschutzes. Matthias Aebischer (sp, BE) und Philippe Bauer (fdp, NE), in
Vertretung der Kommission, wiesen darauf hin, dass die Meinungen zu Art. 2 Abs. 3bis
bereits im Vorfeld auseinandergegangen waren. Die ursprüngliche Annahme, dass eine
Verschiebung des Lichtbildschutzes aus Art. 2 in Art. 29 und 34a – folglich eine
Ausgestaltung als ein Nachbarrecht anstelle des Urheberrechts – keine materiellen
Änderungen mit sich bringen würde, wurde in der Folge eines Juristenstreits
angezweifelt. Dennoch sei sich die Kommission darüber einig, dass der Lichtbildschutz
einen wichtigen Grundsatz, um nicht zu sagen «eines der Filetstücke», der Revision
darstelle und man daher etwas weitergehen müsse als vom Bundesrat vorgeschlagen.
Die anwesende Bundesrätin Simonetta Sommaruga erwiderte darauf, im Grundsatz
mache es keinen Unterschied, ob man den Lichtbildschutz als Urheberrecht oder als
Nachbarrecht ausgestalte. Das Urheberrecht als bundesrätliche Wahl habe sich aus
gesetzessystematischen Gründen und der logischen Nähe zum Schutz von individuellen
Fotografien ergeben. Was man aber nicht vergessen dürfe, sei, dass es sich bei den
Fotografen im Wesentlichen um klassische KMU handle, die ebenso wie letztgenannte
einen entsprechenden Schutz ihrer Arbeit verdienten. Daher erbat sie das Plenum, dem
Einzelantrag Merlini zuzustimmen und somit dem Bundesratsentwurf zu folgen. Merlini
argumentierte, dass die bundesrätliche Minimalschranke des Schutzes von lediglich
dreidimensionalen Objekten nicht – wie von der Kommission gefordert – weiter
ausgebaut werden soll, da ansonsten das verfolgte Ziel und der Schutzzweck des
Urheberrechts verfehlt würden. Die Voraussetzung einer menschlichen Tätigkeit zur
Erstellung würde andernfalls wegfallen und Aufnahmen von Radarkontrollapparaten
oder Wildtierfotofallen wären dem gleichen Schutz unterstellt wie geistige Arbeit.
Tatsächlich kam der Nationalrat – mit Ausnahme einer Mehrheit der SVP- und Teilen der
CVP-Fraktion – dieser Bitte nach und stimmte mit 110 zu 61 Stimmen für den Antrag
Merlini.
Die nächste weitläufige Diskussion galt der Video-on-Demand-Entschädigung. Hier
musste sich die Kommissionsmehrheit nebst dem Einzelantrag Wasserfallen, der
forderte, dass die neu vorgeschlagenen Artikel 13a und 35a bezüglich der
Zugänglichmachung von audiovisuellen Werken auf Video-on-Demand-Plattformen
ersatzlos gestrichen werden, um keine Mehrfachbelastung der Konsumentinnen und
Konsumenten entstehen zu lassen, auch gegen eine Minderheit Aebischer behaupten,
die eine Ausnahme für die in audiovisuellen Werken enthaltene Musik forderte. Flavia
Wasserfallen (sp, BE), in Vertretung der Minderheit, argumentierte, dass die Musik- und
Filmbranche zwei Paar Stiefel seien und gänzlich unterschiedlich organisiert seien. Die
Musikbranche habe weniger Beteiligte und die Urheberschaft habe für die Verwertung
ihre Rechte an die Suisa abgetreten, welche wiederum mit den entsprechenden
Plattformen diverse freie Verträge abgeschlossen habe. Würde man nun die Filmmusik
ebenfalls unter die Kollektivverwertung von Filmen subsumieren, wären diese Verträge
veraltet und müssten neu verhandelt werden. Bundesrätin Sommaruga räumte hierzu
ein, dass sie sich dieser Benachteiligung bewusst sei, man müsse dies aber als den zu
zahlenden Preis verstehen, damit sich die Situation der Filmschaffenden insgesamt
verbessere. In den beiden Abstimmungen konnte sich die Mehrheit schliesslich sowohl
gegen den Minderheitsantrag (115 zu 58 Stimmen; SP- und Grüne-Fraktion dagegen) als
auch gegen den Antrag Wasserfallen (112 zu 67 Stimmen; SVP- und Teile der FDP-
Fraktion dagegen) durchsetzen. Somit erhalten Filmschaffende neu eine Vergütung für
Video-on-Demand-Verwendungen, die von den Verwertungsgesellschaften eingezogen
wird. Die Mehrheit konnte sich ebenfalls gegen eine Minderheit Fehlmann Rielle (sp, GE)
durchsetzen (133 zu 39 Stimmen), welche den Schutz von journalistischen Werken
beantragte. Eine neue Regelung sollte die Betreiber sozialer Netzwerke dazu
verpflichten, Urheberinnen und Urhebern oder Verlagen eine Vergütung abzugeben,
wenn sie journalistische Inhalte zugänglich machen.
Auch das im August 2018 von der KVF-NR aufs Parkett gebrachte Replay-TV sorgte für
viel Diskussionsstoff. Mit dem neu zu schaffenden Art. 37a soll jedem einzelnen
Sendeunternehmen die Möglichkeit gegeben werden, zum Überspringen bzw.
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Widerrufen von Werbung seine Zustimmung zu geben und somit nicht mehr von den
Kabelnetzunternehmen abhängig zu sein. Eine Minderheit Gmür-Schönenberger (cvp,
LU) legte hierzu aber ein Veto ein und beantragte die Streichung dieses Artikels aus drei
Gründen: Erstens handle es sich hierbei um ein medien- und nicht urheberrechtliches
Anliegen, zweitens bedürfe es bezüglich der Werbefinanzierung der Unternehmen einer
gesamtheitlichen Betrachtung und drittens fehlten bis anhin relevante
Untersuchungserkenntnisse für die Argumentation der Gegenseite. Ob es nun an der
ergänzend angebrachten Argumentation hinsichtlich des Konsumentenschutzes lag
oder doch an Beat Flachs (glp, AG) nostalgisch anmutendem Votum, dass die jungen
Menschen von heute gar nicht mehr wüssten «mit welchen Herzschmerzen es
verbunden war, wenn man damals einmal eine Folge von Bonanza verpasst hat»,
jedenfalls war das Mehrheitsanliegen im Rat chancenlos und wurde mit 182 zu 6
Stimmen rigoros abgeschmettert.
Die einzige vom bundesrätlichen Entwurf abweichende Entscheidung betraf die
geforderte Streichung der Hotelabgabe: Neu sollen Hotels oder Gefängnisse für die
Verwendung von öffentlichen Werken innerhalb ihrer Räumlichkeiten nicht mehr zur
Kasse gebeten werden können. Dies hatte der Nationalrat mit 132 zu 53 Stimmen
beschlossen, wobei die Gegenstimmen aus den geschlossenen Fraktionen der SP und
Grünen stammten.
Nachdem auch die für das Abkommen von Marrakesch angeführte
Kommissionskorrektur – der erleichterte Zugang zu veröffentlichten Werken auch für
Menschen mit geistiger Behinderung – angenommen wurde, liegt der Spielball nun beim
Ständerat. 40

Medien

Radio und Fernsehen

Beinahe sieben Stunden dauerte die Debatte zur Änderung des Bundesgesetzes über
Radio und Fernsehen (RTVG), welche der Nationalrat in der Frühjahrssession als Erstrat
führte und die in erster Linie zum Ziel hatte, die geräteabhängige Gebühr für Radio und
Fernsehen durch ein geräteunabhängiges System zu ersetzen. Zuerst hatte die grosse
Kammer über einen Nichteintretensantrag einer Minderheit der KVF-NR, angeführt
durch Natalie Rickli (svp, ZH) zu befinden. Diese argumentierte, die generelle
Abgabepflicht käme einer Mediensteuer gleich und zusätzliche Steuern könnten
lediglich über den Verfassungsweg eingeführt werden. Mit 119 zu 68 Stimmen lehnte der
Nationalrat dieses Begehren schliesslich ab, womit die Mehrheit der grossen Kammer
zum Ausdruck brachte, dass es sich ihrer Ansicht nach im vorliegenden Fall um eine
Abgabe handle, was ebenfalls den Schlussfolgerungen eines 2010 erschienenen
juristischen Gutachtens entsprach. Als einzige Fraktion stellte sich die SVP geschlossen
gegen Eintreten auf die Vorlage. Die FDP-Liberale Fraktion war in der Eintretensfrage
"ziemlich exakt geteilter Meinung", wie Gabi Huber (fdp, UR) als Fraktionssprecherin
bemerkte. Alle anderen Fraktionen lehnten den Minderheitsantrag bei vereinzelten
Enthaltungen geschlossen ab. Ebenfalls mit ähnlichen Mehrheiten abgelehnt wurde ein
Rückweisungsantrag einer beinahe identischen Kommissionsminderheit und zwar mit
den Aufträgen, zuerst eine Botschaft über den verfassungsmässigen Leistungsauftrag
der SRG vorzulegen und das Volk zur Einführung einer Mediensteuer zu befragen.
Ferner verlangte ein Einzelantrag Grossen (glp, BE) die Rückweisung des Geschäfts, um
eine Vorlage auszuarbeiten, welche eine Finanzierung über den Bundeshaushalt
vorsähe, womit sich eine private Inkassostelle erübrigen würde. Auch dieser Antrag
wurde relativ deutlich abgelehnt, fand nebst der SVP-Fraktion und einer qualifizierten
FDP-Minderheit jedoch auch Unterstützung bei einer geeinten GLP-Fraktion. In der
Detailberatung stellten mehrheitlich SVP-dominierte aber auch links-grüne oder gar
gemischte Kommissionsminderheiten zahlreiche Anträge, die jedoch fast ausnahmslos
chancenlos blieben. Die Kommissionsmehrheit konnte sich mit ihren
Änderungsanträgen auch erfolgreich gegen einen Minderheitsantrag Hurter (svp, SH)
durchsetzen, als es darum ging, die Gebührenanteile für private Radio- und
Fernsehveranstalter auf eine Spannbreite von 4-5% zu erhöhen. Ebenfalls obsiegte sie
gegen eine Minderheit Huber (fdp, UR), welche die Aufteilung der Gelder zwischen
Radio und Fernsehen analog Bundesrat nicht auf ein bestimmtes Verhältnis (36% zu
64%) festsetzen wollte. Als beinahe einziger Minderheitsantrag erfolgreich war ein von
Kurt Fluri (fdp, SO), Olivier Français (fdp, VD) und Gabi Huber (fdp, UR) getragener
Kompromissvorschlag für ein eingeschränktes Opting out: Bis fünf Jahre nach
Inkrafttreten des Gesetzes sollen sich Haushalte ohne Empfangsmöglichkeiten von der
Abgabe befreien können. Weder die Allianz aus Grünen und SVP, welche sich für eine
generelle Befreiungsmöglichkeit einsetzte, noch die Kommissionsmehrheit, die analog
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Bundesrat kaum Möglichkeiten für ein Opting-Out schaffen wollte, konnten
entsprechende Mehrheiten finden. Der zweite und letzte, durch eine marginale
Mehrheit von einer Stimme angenommene Minderheitsantrag, eingebracht durch
Christian Wasserfallen (fdp, BE), verhinderte den Ausbau der Regionaljournale der SRG,
damit diese den privaten Anbietern keine Konkurrenz machen. Ein bedeutender
Streitpunkt zeigte sich in der Frage, ob Unternehmen mit einem Mindestumsatz von
CHF 50'000 ebenfalls generell eine Abgabe zu entrichten hätten. Zwei Einzelanträge
Grossen (glp, BE) und Schilliger (fdp, LU), welche Unternehmen ganz von der
Abgabepflicht befreien wollten, wurden mit 92 zu 92 Stimmen bei zwei Enthaltungen
lediglich durch Stichentscheid des Präsidenten Lustenberger (cvp, LU) abgelehnt.
Gegen die Abgabepflicht für Unternehmen stellten sich die Fraktionen der GLP, BDP,
und SVP und die Mehrheit der FDP-Liberalen sowie einzelne CVP/EVP-
Fraktionsmitglieder. Im Unterschied zu der fixen, durch Privathaushalte zu
entrichtenden Abgabe sieht die bundesrätliche Fassung vor, die Höhe der Abgabe für
Unternehmen nach deren Umsatz zu bestimmen. In dieser Form verabschiedete der
Nationalrat, unter Opposition der GLP- und SVP-Fraktionen sowie einer starken FDP-
Minderheit, den Entwurf an den Ständerat, welcher das Geschäft in der Sommersession
als Zweitrat behandelte. 41

Die hauchdünne Annahme der RTVG-Vorlage durch das Volk veranlasste Natalie Rickli
(svp, ZH) zur Einreichung einer Motion, welche einen vollständigen Bericht zum Service
public forderte. Die Motionärin sowie 105 Mitunterzeichnende störten sich ob der im
Nachgang der Volksabstimmung erfolgten ablehnenden Antwort des Bundesrats zu drei
parlamentarischen Geschäften – namentlich den Postulaten Rickli (svp, ZH) (15.3636),
Romano (cvp, TI) (15.3769) und Wasserfallen (fdp, BE) (15.3618) – mit inhaltlichen
Forderungen an einen aufgrund eines 2014 überwiesenen Postulats der KVF-SR zu
erarbeitenden Bericht zu den Service-public-Leistungen der SRG. Die Motionärin
beschuldigte den Bundesrat, trotz des knappen Volks-Jas nicht zu einer umfassenden
Diskussion über die Ausgestaltung des Service publics bereits zu sein, und forderte die
Regierung deswegen zur Berücksichtigung aller medienpolitischen Vorstösse im Bericht
auf. Der Bundesrat bestritt diese Vorwürfe in seiner Antwort zum Vorstoss und
begründete seine vorläufige Zurückhaltung damit, dass zuerst die Ergebnisse des
erwähnten Berichts sowie ein weiterer Bericht der Eidgenössischen Medienkommission
(EMEK) abgewartet werden sollten, bevor weitere Schritte unternommen würden. Eine
andere Ansicht vertrat der erstberatende Nationalrat in der Wintersession 2015 in einer
ausserordentlichen Session zum "Bericht zum Service public": Die Motion wurde mit 92
Stimmen aus GLP, FDP und der neu erstarkten SVP gegen 75 Stimmen aus Mitte-Links
und einer marginalen FDP-Minderheit angenommen und an den Zweitrat überwiesen. In
der hitzig geführten Diskussion geriet nicht nur Bundesrätin Doris Leuthard ins
Kreuzfeuer der FDP und SVP; auch die Befürworter mussten sich von der CVP-Fraktion
der Zwängerei beschuldigen lassen. Martin Candinas (cvp, GR) hielt fest, dass das
Verlangen einer ausserordentlichen Session zur Aufnahme dreier Postulate in einen –
zum Zeitpunkt derer Einreichung – bereits überwiesenen Auftrag einem
aussergewöhnlichen Vorgehen entspreche, das sich "zum Wohl eines effizienten
Parlamentsbetriebes" hoffentlich nicht etablieren werde. Einige Tage vor dem
nationalrätlichen Beschluss veröffentlichte die EMEK ihren Bericht, der von der
Motionärin in der parlamentarischen Beratung als "dünnes Papier" bezeichnet wurde,
das lediglich den Erhalt des Status quo zum Ziel habe. 42

MOTION
DATUM: 16.12.2015
MARLÈNE GERBER

Eine Motion Wasserfallen (fdp, BE) mit der Forderung an die SRG, zur Steigerung der
Kosteneffizienz eine transparente Kostenrechnung nach Sendern, Sparten und
Sendungen auszuweisen, erhielt die Unterstützung des Bundesrates. Die Regierung gab
bekannt, dass die SRG bereits von sich aus aufgrund der im Rahmen der RTVG-
Abstimmung aufgetauchten Diskussionen beschlossen habe, die Kosten der einzelnen
Sendungen bekannt zu geben. Darüber hinaus publiziere die SRG bereits seit längerem
in ihrem Geschäftsbericht die Betriebskosten pro Sender sowie diverse weitere Kosten,
darunter auch diejenigen für Programminhalte oder etwa für Eigen- und
Fremdproduktionen. Als gänzlich unumstritten entpuppte sich die Motion auch im
Parlament: National- und Ständerat nahmen das Anliegen in der Herbstsession 2015
resp. in der Sommersession 2016 stillschweigend an. 43
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Die knappe Annahme der RTVG-Vorlage an der Volksabstimmung vom 14. Juni 2015 zog
die Einreichung zahlreicher Vorstösse nach sich, die jedoch im Jahr 2016 nicht alle auf
Gehör im Parlament stiessen. Zu den gescheiterten Vorstössen zählte eine im
Nationalrat abgelehnte Motion Grossen (glp, BE), welche eine breitere, neben Radio und
Fernsehen zusätzliche Verbreitungskanäle umfassende Definition des Service public
gefordert hätte (Mo. 15.3600). 
Weitreichende Strukturänderungen bei der SRG verlangte neben einem Postulat Rickli
(svp, ZH), das eine Überprüfung des Budgets der SRG bezwecken wollten, auch ein
Postulat Rutz (svp, ZH), aufgrund dessen ein Bericht die mögliche Umwandlung der SRG
in eine gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft darlegen sollte (Po. 15.3419). Der
Postulant erachtete die SRG nicht als "gemeinnützige Vereinigung" sondern als
"gewinnstrebendes Unternehmen", was mit dieser Umwandlung sichtbarer gemacht
werden könnte und die Transparenz über die Verwendung der öffentlichen Gelder
erhöhen würde. Der Bundesrat stellte sich dezidiert gegen diese Ansicht: Die SRG sei
kein gewinnorientiertes Unternehmen; ein positiver Jahresabschluss stehe nicht im
Gegensatz zum eigentlichen Zweck der SRG. Bescheidene Gewinne seien gar
notwendig, um Verluste aus früheren Jahren zu kompensieren. Eine knappe Mehrheit
im Nationalrat stützte die Ansicht des Bundesrates und lehnte das Anliegen ab. Ein
ähnliches Anliegen verfolgte die Motion Aeschi (svp, ZG), die ebenfalls im Nationalrat
scheiterte (Mo. 15.3558). Erfolgreicher war hingegen eine Motion Wasserfallen (fdp, BE)
mit der Forderung nach mehr Kostentransparenz ohne Umwandlung der SRG in eine
Aktiengesellschaft. 44

POSTULAT
DATUM: 21.09.2016
MARLÈNE GERBER

Die Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips beim Service-public-Auftrag verlangte
ein Postulat Wasserfallen (fdp, BE): Die SRG solle nur dann Programme anbieten, wenn
nicht bereits ein entsprechendes Angebot von Privaten vorliege. Das Anliegen zählte zu
den drei Postulaten, die gemäss deren Urhebern neben Forderungen zweier weiterer,
abgelehnter Motionen (15.4032, 15.4051) mit dem Bericht zum Service public hätten
erfüllt werden sollen. Im Nationalrat fand das Anliegen mit Stichentscheid der
Präsidentin Markwalder (fdp, BE) bei 10 Enthaltungen eine denkbar knappe Mehrheit.
Zuvor hatte sich Matthias Aebischer (sp, BE) beim Postulenten erkundigt, ob denn die
SRG entsprechend des Vorstosses beispielsweise keine Meteosendungen mehr
anbieten dürfte, da solche auch bei privaten Anbietern konsumiert werden können,
worauf Wasserfallen antwortete, dass gerade in diesem Bereich ein starkes
Ungleichgewicht zwischen den finanziellen Mitteln der SRG und denjenigen Privater
bestünde, das es allenfalls zu beseitigen gäbe. Bedenken bezüglich Realisierung des
Subsidiaritätsprinzips äusserte auch Bundesrätin Leuthard, indem sie erläuterte, dass
wenig Interesse von Seiten Privater bestünde, den Grundversorgungsauftrag zu
übernehmen, da dies ein landesweites Angebot erfordere, was oftmals wenig rentabel
sei. Da der Bericht zum Service public unterdessen vorlag, hat die Erfüllung des
Postulats im Rahmen eines Zusatzberichtes zu erfolgen. 45

POSTULAT
DATUM: 21.09.2016
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen seines Berichts zu den Motionen und Postulaten der eidgenössischen Räte
2017 beantragte der Bundesrat, das Postulat Wasserfallen (fdp, BE), das Auskunft
darüber verlangte, inwiefern der Service-public-Auftrag der SRG unter Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips ausgeführt werden könnte, als erfüllt abzuschreiben. Der
Bundesrat vertrat die Auffassung, dass das Postulat im Zusatzbericht zum Service
public, der im Januar 2017 erschienen war, ausreichend beantwortet worden war. 
Anders sah dies eine Mehrheit der KVF-NR. Sie war der Ansicht, dass die beiden in den
Zusatzbericht eingeflossenen Sonderanalysen – einerseits zu den Programmstrukturen
privater TV-Veranstalter im Vergleich zu denjenigen der SRG und andererseits zu
möglichen Wettbewerbsverzerrungen aufgrund eines gebührenfinanzierten Service
public – nicht ausreichend auf die Frage der Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips
eingegangen waren. Mit 98 zu 71 Stimmen setzten sich die Fraktionen der GLP, BDP, FDP
und SVP gegen die Fraktionen der Grünen, SP und der CVP durch und beschlossen
gemäss Antrag der Kommissionsmehrheit, dass der Vorstoss noch nicht abzuschreiben
sei. 46
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Die neue  SRG-Konzession, die der Bundesrat der SRG für die Jahre 2019 bis und mit
2022 erteilte, verstand sich als Antwort auf die rasanten technologischen
Entwicklungen und die sich verändernden Nutzungsgewohnheiten. Nicht zuletzt könnte
die Konzession aber auch als erste Antwort auf die erstarkte Debatte zu den Leistungen
des Service public verstanden werden, wie man sie etwa im Rahmen der No-Billag-
Initiative, den Berichten zum Service public im Medienbereich oder bei zahlreichen
parlamentarischen Vorstössen beobachten konnte: In der Konzession soll auch der
Service public klarer definiert und das Leistungsprofil der SRG besser umrissen werden.
In verschiedenen Bereichen stellt der Bundesrat höhere Anforderungen an die SRG: So
etwa soll die Gesellschaft ihre Integrationsleistungen verstärken, indem sie den
Austausch zwischen den Sprachregionen fördern und junge Menschen verstärkt
erreichen soll. Zur Sicherstellung der Informationsleistung muss die SRG mindestens
die Hälfte der Gebührengelder zugunsten der Information verwenden. Ferner gehört es
neu zur rechtlichen Pflicht der SRG, mit privaten Medienunternehmen in der Schweiz
zusammenzuarbeiten und ihnen Kurzversionen von tagesaktuellen Inhalten zugänglich
zu machen. Insbesondere in Bezug auf das Unterhaltungsangebot stellt die Konzession
weitere Anforderungen zur Unterscheidbarkeit der SRG-Programme von privaten
Anbietenden. Darüber hinaus wird die SRG verpflichtet, in dauerhaften Dialog mit der
Öffentlichkeit zu treten, in erster Linie um die Angebots- und Unternehmensstrategien
zur Diskussion zu stellen. Nicht zuletzt soll mit der neuen Konzession die
Qualitätssicherung verbessert werden. 
Mit der Konzession können drei parlamentarische Vorstösse erfüllt werden: Ein Postulat
Rickli (13.3097), das mehr Mitsprache für die Öffentlichkeit bei den Programmen der
SRG verlangt, eine Motion Wasserfallen (15.3603) zur Erhöhung der Transparenz bei der
Kostenrechnung und ein Postulat der KVF-NR (17.3628), das die Prüfung einer
Reduktion der SRG-Sender will. 47

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.08.2018
MARLÈNE GERBER

Mit der neuen Konzession wird die SRG  ab 2019 verpflichtet, in ihrem Jahresbericht
jeweils die Kosten von Sendungen oder Formaten, Sparten und Sendern auszuweisen.
Dies entspricht der Forderung einer überwiesenen Motion Wasserfallen (fdp, BE), die
von der SRG eine transparentere Kostenrechnung gefordert hatte. Im Rahmen der
Behandlung des Berichts über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im
Jahre 2018 schrieb das Parlament die Motion deshalb auf Antrag des Bundesrates in der
Sommersession 2019 ab. 48

MOTION
DATUM: 18.06.2019
MARLÈNE GERBER

Im Sommer 2019 stimmten die Kommissionen für Verkehr und Fernmeldewesen beider
Räte einer parlamentarischen Initiative Wicki (fdp, NW) zu respektive gaben ihr Folge.
Der Initiant hatte mit seinem Anliegen vor, die Abgabepflicht für Unternehmen
bezüglich der Empfangsgebühren, wie sie im RTVG vorgesehen ist, zu modifizieren.
Seiner Meinung nach müsse die Doppelbesteuerung von Arbeitsgemeinschaften
aufgehoben werden, erklärte Wicki. Arbeitsgemeinschaften, darunter zählt er auch
Tochterunternehmen oder andere, beispielsweise durch Holdings miteinander
verbundene Unternehmen, sollen die Empfangsgebühr nicht entrichten müssen, wenn
diese bereits durch die gemeinsame Körperschaft bezahlt wurde. Die Änderung des
RTVG und die neue Bemessung der Abgabepflicht über den Umsatz der Firmen habe
zwar zu einer Erleichterung geführt, dadurch sei aber auch eine Doppelbesteuerung
entstanden, weil auch teilweise ausgegliederte Arbeitsgemeinschaften steuerpflichtig
geworden seien. Gleicher Meinung waren – neben elf Mitunterzeichnenden – auch die
beiden Berner Nationalräte Wasserfallen (fdp, BE) und Grossen (glp, BE), die je eine
gleichlautende parlamentarische Initiative eingereicht hatten.

Die KVF-SR unterstützte das Anliegen mit 9 zu 2 Stimmen und einer Enthaltung.
Vorherrschende Meinung war, dass durch die aktuelle Gesetzgebung der Grundsatz der
Gleichbehandlung aller Abgabepflichtigen verletzt werde und ferner auch der Wille des
Gesetzgebers unzureichend wiedergegeben werde. Die ständerätliche Kommission
begrüsste in diesem Sinne die Stossrichtung der Initiative und eine Ausnahmeregelung
für Arbeitsgemeinschaften. Ins gleiche Horn stiess die KVF-NR, die nicht nur die
Argumentation ihrer Schwesterkommission teilte, sondern auch den gleichlautenden
Initiativen Grossen (Pa.Iv. 19.412) und Wasserfallen (Pa.Iv. 19.411) Folge gab (mit jeweils 19
zu 5 Stimmen). Letztere beiden müssen in der KVF-SR noch traktandiert werden. Weil
jedoch die Initiative Wicki in beiden Kommissionen bereits grünes Licht erhielt, stand
als nächster Schritt bereits die Ausarbeitung des entsprechenden Gesetzesentwurfs
an. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Medienpolitische Grundfragen

Mit dem Jahreswechsel 2018/2019 änderte sich die Ausgangslage für das neue
Mediengesetz grundlegend: Nach dem Rücktritt von Medienministerin Doris Leuthard,
unter deren Aufsicht der Vorentwurf entstanden war, übernahm Simonetta Sommaruga
Anfang 2019 das entsprechende Dossier. Im Mai 2019 lud die neue Medienministerin zu
einem Austausch über die Zukunft der Medien ein, bei dem über den Service public in
Radio und Fernsehen sowie über mögliche Massnahmen zur Unterstützung der
elektronischen Medien und der Presse diskutiert wurde. Die Argumente der
Teilnehmenden würden in die laufenden Arbeiten aufgenommen, erklärte das BAKOM.
In den Medien wurden nach den negativen Rückmeldungen in der Vernehmlassung
jedoch Stimmen laut, die davon ausgingen, dass Sommaruga das neue Gesetz verwerfen
werde. Dieses würde von allen Seiten kritisiert und habe daher im Parlament keine
Chance, zumal sogar CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) die Notwendigkeit des
neuen Gesetzes in einer Rede im Januar 2019 in Frage gestellt habe. Stattdessen wurde
vermutet, dass Sommaruga die Probleme einzeln angehen werde. Als dringlichste
Massnahme identifizierten die Medien die Erhöhung der indirekten Presseförderung
von CHF 30 Mio. auf CHF 120 Mio., wie sie der Präsident des VSM, Pietro Supino, aber
auch zwei parlamentarische Vorstösse Savary (sp, VD; Pa.Iv. 18.480) und Engler (cvp, GR;
Pa.Iv. 18.479) gefordert hatten. Als zentral erachteten die Medien aber auch eine
Änderung des Medienartikels in der Verfassung, die ein vollständiges Mediengesetz, das
neben Radio und Fernsehen sowie allenfalls dem Onlinebereich auch die Presse
beinhaltet, ermöglichen sollte. Diesbezüglich hatten Matthias Aebischer (sp, BE; Pa.Iv.
18.470), Bernhard Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 18.471), Olivier Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 18.472) und
Filippo Lombardi (cvp, TI; Pa.Iv. 18.473) gleichlautende parlamentarische Initiativen
eingereicht. 
Ende August 2019 bestätigte der Bundesrat in einer Medienmitteilung die bisherigen
Gerüchte und erklärte, dass er auf das neue Mediengesetz verzichten und stattdessen
das RTVG punktuell mit einem Massnahmenpaket anpassen wolle. Demnach sollten neu
auch Onlineportale einen Teil der Radio- und Fernsehabgabe (insgesamt CHF 50 Mio.
pro Jahr) erhalten, sofern sie kostenpflichtig seien. Dies betreffe – im Unterschied zum
vorherigen Gesetzesvorschlag – nicht nur audio- und audiovisuelle, sondern auch
textlastige Beiträge. Zudem solle die indirekte Presseförderung, konkret also die
finanzielle Unterstützung der Postzustellung, auf zusätzliche Titel ausgeweitet und
erhöht werden – jedoch nur auf CHF 50 Mio. statt auf CHF 120 Mio., wie von den
Verlagen gefordert worden war. Der VSM kritisierte die Unterstützung in der Folge auch
als zu niedrig. Aus dem Bundesgesetz über elektronische Medien übernommen werden
solle die Förderung von Presseagenturen, Weiterbildungen und IT-Projekten. 
Auch dieses Projekt erntete jedoch Kritik: Christian Wasserfallen (fdp, BE) etwa
befürchtete gegenüber den Medien, dass nun auch die Onlinemedien an den
«Staatstropf» gehängt werden sollten, Gregor Rutz (svp, ZH) kritisierte, dass durch die
Unterstützung der Onlinemedien die Konkurrenz für die Printmedien sogar noch
künstlich verstärkt werde. Die NZZ fragte sich überdies auch bei diesen Massnahmen,
ob der Bund wirklich über die Kompetenz zur Regulierung und Förderung der
Onlinemedien verfüge. Diesbezüglich bestehe ein Dissens in der juristischen Lehre. Die
Präsidentin der KVF-NR, Edith Graf-Litscher (sp, TG), begrüsste hingegen die
kurzfristigen Massnahmen. 50

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.08.2019
ANJA HEIDELBERGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Weil die Tessiner FDP eine Amtszeitbeschränkung von 16 Jahren für Volksvertreter
kennt, hätte Fulvio Pelli (TI) eigentlich nicht mehr zu den Nationalratswahlen antreten
dürfen. Die Statuten sehen allerdings Sonderbewilligungen vor, die dem
Parteipräsidenten und Aushängeschild der Tessiner FDP vom Parteivorstand auch
gewährt wurden. Pelli selber kündigte an, solange im Nationalrat zu bleiben, wie er
Präsident sei. Er war aufgrund der gehäuften Niederlagen seiner Partei bei kantonalen
Wahlen und der intransparenten Kommunikation in seiner Funktion als
Verwaltungsratspräsident bei der Tessiner Kantonalbank auch in der Südschweiz nicht
unumstritten. Seine äusserst knappe Wiederwahl in den Nationalrat – 54 Stimmen
verhalfen ihm dazu – liess die Kritiker ebenfalls nicht verstummen. Pelli selber gab nach
der Niederlage bei den eidgenössischen Wahlen bekannt, im April 2012 sein Amt
abzugeben. Dies habe er bereits vor zwei Jahren beschlossen. Als potentielle
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Nachfolgerinnen und Nachfolger wurden Karin Keller-Sutter (SG), Philipp Müller (AG),
Christian Wasserfallen (BE), Ruedi Noser (ZH) und Andrea Caroni (AR) ins Spiel gebracht.
Keller-Sutter kündigte früh an, dass für sie das Amt als Parteipräsidentin mit jenem als
Ständerätin unvereinbar sei. Eine Findungskommission wurde im Dezember eingesetzt
und als Wahltermin der 21. April 2012 festgelegt. 51

Für die fünf Sitze des Vizepräsidiums bewarben sich sechs Kandidierende. Um eine
bessere regionale Vertretung zu erhalten, hatte die FDP das Vizepräsidium von vier auf
fünf Sitze erweitert. Gewählt wurden Christian Lüscher (GE), Christian Wasserfallen
(BE), Isabelle Moret (VD), Vincenzo Pedrazzini (SZ) und Carla Speziali (TI). Über die Klinge
springen musste Carmen Walker-Späh (ZH). 52

PARTEICHRONIK
DATUM: 23.04.2012
MARC BÜHLMANN

Nach sieben Amtsjahren gab Fulvio Pelli (TI) am 21. April die Präsidentschaft der FDP
ab. Karin Keller-Sutter (SG) wäre als Nachfolgerin zuoberst auf der Wunschliste
gestanden, da sie aus der Deutschschweiz stammt, ein nationales Profil und die nötige
Konsenskompetenz aufweise, die es für dieses Amt brauche. Die St. Galler Ständerätin
sagte jedoch ab, weil für sie das Präsidialamt nicht mit dem Ständeratsmandat
vereinbar sei. Mit Ruedi Noser (ZH), Philipp Müller (AG), dem Vizepräsidenten Vincenzo
Pedrazzini (SZ), Andrea Caroni (AR), Martin Schmid (GR), Christian Wasserfallen (BE)
oder Pankraz Freitag (GL) wurden in der Presse einige mögliche Namen genannt, die
Findungskommission klagte jedoch über eine eigentliche Kandidatenflaute und
zahlreiche Absagen. Anfang März stellte die Kommission dann mit Pankraz Freitag (GL)
und Philipp Müller (AG) zwei unterschiedlich profilierte Papabili vor, die sich an
verschiedenen Hearings in den Kantonen präsentieren mussten. Dem medial besser
bekannten und in Bern auch besser vernetzten Müller wurden in der Presse die
besseren Chancen eingeräumt: Dem gelernten Gipser wurde eher zugetraut, aus der
FDP wieder eine Volksbewegung zu machen als dem von Wirtschaftskreisen
unterstützte Glarner Mathematiklehrer. Müller hatte sich allerdings in der Romandie
aufgrund seiner dezidierten und harten Asylpolitik nicht viele Freunde geschaffen. Zu
einer Kampfwahl kam es jedoch nicht, da sich Freitag Mitte März als Kandidat
zurückzog. Müller wurde am 22. April schliesslich ohne Gegenstimme mit 330 zu 0
Stimmen gewählt. Pelli wurde an derselben Abgeordnetenversammlung in Bern für seine
Leistungen für die FDP mit stehenden Ovationen geehrt. Zwar habe er den
Wählerschwund nicht aufhalten können, es sei ihm aber gelungen, interne
Grabenkämpfe zu lindern. Darüber hinaus dürfe die Fusion mit den Liberalen als Erfolg
verbucht werden. Die künftigen Erfolge der FDP würden auch eine Ernte von Pellis
Wirken sein. Müller startete mit einer eigentlichen Tour de Suisse in sein Präsidium.
Nach einigen Wochen mussten auch seine Kritiker anerkennen, dass der Neue für viel
Schwung und eine grössere Nähe zur Basis sorge. 53

PARTEICHRONIK
DATUM: 07.11.2012
MARC BÜHLMANN

Innerhalb der Partei sorgte die Familienpolitik für einigen Wirbel. Noch 2012 hatte die
FDP mit einem Positionspapier für eine liberale Familienpolitik auf sich aufmerksam
gemacht. Anfang Jahr hatte die Präsidentenkonferenz dann allerdings mit einem Nein
zum Familienartikel einige FDP-Mitglieder und insbesondere die Frauensektion vor den
Kopf gestossen. Die Differenzen innerhalb des Freisinns bezüglich seiner
Familienpolitik kamen mit der SVP-Familieninitiative ein zweites Mal zu Tage. Mitte April
sprach sich der Berner Nationalrat Christian Wasserfallen für eine Unterstützung des
SVP-Begehrens aus. Es müsse ein Zeichen für die traditionelle Familie gesetzt werden.
Die Partei fasste dann im Oktober allerdings eine überraschend deutliche Nein-Parole,
was ihr prompt geharnischte Kritik seitens der SVP bescherte. 54

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 28.10.2013
MARC BÜHLMANN

Mitte November kürte die Bundeshausfraktion die Kandidierenden für das zweite
Vizepräsidium in beiden Parlamentskammern. 2016 wird die FDP den Vorsitz im
Stände- und im Nationalrat innehaben. Die von einer Fraktion vorgeschlagenen
Kandidierende werden im Normalfall gewählt und rücken vom zweiten Vize- zum ersten
Vizepräsident bzw. vom ersten Vize- zum Präsidenten auf. Um das Amt im Nationalrat
bewarben sich Christa Markwalder, Christian Wasserfallen und Andrea Caroni, während
für die kleine Kammer einzig die Kandidatur von Raphaël Comte anstand. Das
Ständeratsamt wäre eigentlich für den allerdings kurz zuvor verstorbenen Pankraz
Freitag vorgesehen gewesen. Nominiert wurden schliesslich Markwalder und Comte. 55
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Am 30. März wurde der Parteipräsident der FDP, Philipp Müller (AG), an der
Delegiertenversammlung in Schaffhausen einstimmig und mit stehenden Ovationen in
seinem Amt bestätigt. Müller wurde auch in der Presse ein gutes Zeugnis ausgestellt.
Seine direkte Art habe zur Popularisierung der Partei beigetragen. Die Linie der Partei
sei deutlicher geworden und die Mitglieder aktiver. Das Klischee des „pseudo-UDC“, das
ihm einige Liberale aus der Romandie vor seiner Wahl ins Präsidium 2012 angehängt
hatten, habe sich nicht bestätigt. Im Gegenteil: Müller entpuppe sich als echter
Liberaler. Seine Kollegen im Nationalrat attestierten ihm hohes Engagement. Allerdings
eckte Müller mit seiner jovialen und teilweise ins vulgäre abdriftenden Art auch ab und
zu an. Zudem gab es nach wie vor Stimmen, die Müller im Vergleich zu seinem
Vorgänger, Fulvio Pelli (TI) nicht als nationalen Präsidenten, sondern als
Deutschschweizer wahrnahmen. Dies war insbesondere deshalb ein Problem, weil die
FDP in der Romandie stärker verankert ist. Im Schnitt unterstützen 20% der Romands
die PLR, während die FDP in der Deutschschweiz durchschnittlich 13% Wählerstärke
aufweist. Auch das Etikett des „Monsieur 18%“ blieb an ihm haften: Müller hatte vor 14
Jahren mit einer Initiative den Ausländeranteil auf 18% der Bevölkerung beschränken
wollen. Vielleicht auch dank seinem Faible für Asylpolitik schaffte Müller aber den
Spagat zwischen Wirtschaftspartei und Volksnähe – dies schienen zumindest Umfragen
Ende März zu bestätigen. An der Delegiertenversammlung ebenfalls bestätigt wurde das
bisherige Vizepräsidium, bestehend aus Christian Lüscher (GE), Isabelle Moret (VD),
Carla Speziali (TI) und Christian Wasserfallen (BE). Als Wahlkampfleiter wurde Vincenzo
Pedrazzini (SZ) bestimmt. 56

ANDERES
DATUM: 23.03.2014
MARC BÜHLMANN

Nach dem Rücktritt von Gabi Huber (fdp, UR) aus Bundesbern, musste die FDP ein
neues Fraktionspräsidium bestimmen. Zwei Kandidaten wollten in die Fussstapfen der
Urnerin treten: Christian Wasserfallen (fdp, BE) und Ignazio Cassis (fdp, TI), beide seit
2007 für die FDP im Nationalrat. In den Medien wurde auch eine mögliche Kandidatur
von Beat Walti (fdp, ZH) diskutiert, der seit 2014 im Nationalrat sass. Nach den für die
FDP erfolgreichen eidgenössischen Wahlen 2015 und kurz vor den anstehenden
Gesamterneuerungswahlen des Bundesrats musste der Nachfolger der in der Presse als
«eiserne Lady» bezeichneten Huber gefunden werden. Die Deutschschweizer Medien
sahen Beat Walti als Favoriten, da ein Gespann aus Christian Wasserfallen und
Parteipräsident Philipp Müller als zu rechts wahrgenommen werde und Ignazio Cassis
zwar als Vertreter der lateinischen Schweiz punkten könne, aber als zu wenig stark
gelte. Allerdings stellte sich Walti gar nicht zur Verfügung, da sich der zeitliche
Anspruch des Amtes nicht mit seinem Beruf vereinbaren lasse. Die Wahl am 20.
November fiel dann schliesslich auf Ignazio Cassis, der letztlich deutliche 38 von 54
Stimmen auf sich vereinen konnte. Die Medien waren sich einig, dass es für Cassis
schwierig werden würde, Gabi Huber vergessen zu machen, die es geschafft habe, aus
der losen FDP-Fraktion eine geschlossen auftretende liberale Kraft zu machen. 57

PARTEICHRONIK
DATUM: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN

An der Delegiertenversammlung Mitte April 2016 in Bern wählte die FDP ein neues
Präsidium. Philip Müller (fdp, AG), 2015 in den Ständerat gewählt, trat etwas
überraschend als Präsident zurück, weil er sich ganz auf die Kantonsvertretung
konzentrieren wolle. Er hatte das Amt 2012 von Fulvio Pelli (fdp, TI) als zuerst
«belächelter Nichtakademiker» (NZZ) übernommen und wurde in Bern für seinen
«unermüdlichen Einsatz» gefeiert, der als mitursächlich für die «Positivspirale» und
die jüngsten eidgenössischen Wahlerfolge betrachtet wurde. Seine «direkte,
bodenständige und ehrliche Art» habe geholfen, neue Wählerinnen und Wähler zu
gewinnen, war der Medienmitteilung der Partei zu entnehmen. 
Zur Nachfolgerin Müllers wurde Petra Gössi (fdp, SZ) gekürt – als einzige sich zur
Verfügung stellende Kandidatin einstimmig und ohne Enthaltungen. Die 40-jährige
ehemalige Schwyzer Kantonalparteipräsidentin war 2011 in den Nationalrat gewählt
worden und hatte den Sitz 2015 erfolgreich verteidigt. In den Medien wurde der dritten
Frau an der Spitze des Freisinns (nach Christiane Langenberger und Marianne Kleiner)
wenig Kredit eingeräumt. Es werde für die als «trocken» geltende und in Bern noch
nicht sehr bekannte Wirtschaftsberaterin nicht leicht werden, die FDP in ihrer
momentanen Bestform zu halten, argwöhnte etwa der Sonntagsblick. Darüber hinaus
könne sie sich im Gegensatz zu Müller kaum glaubhaft von der Finanzwirtschaft
distanzieren. In einigen Medien wurde eine von ihr beratene Firma mit den Panama
Papers in Verbindung gebracht. Le Temps prognostizierte einen «changement de
génération, mais aussi du style». 
Neben Gössi wurden neu Andrea Caroni (fdp, AR), Philippe Nantermod (fdp, VS) und
Christian Vitta (Ti, fdp) ins Vize-Präsidium gewählt. Christian Wasserfallen (fdp, BE), von
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vielen Medien als Nachfolger für Müller gehandelt, und Christian Lüscher (fdp, VD)
wurden im Vizepräsidialamt bestätigt. Gössi bezeichnete die fünf im Schnitt 40 Jahre
alten Vizepräsidenten als ihre «Boygroup». Aus dem Präsidium zurückgetreten waren
neben Müller auch Vincenzo Pedrazzini (SZ, fdp), Carlo Speziali (TI, fdp) und Isabelle
Moret (fdp, VD). Nach ihrer Wahl zur neuen FDP-Präsidentin trat Gössi aus dem
Vorstand des Gewerbeverbands und des Hauseigentümerverbands zurück. 58

Die Wahl von Beat Walti (fdp, ZH) zum neuen Fraktionschef der FDP galt als Formsache,
trat der seit 2014 im Nationalrat sitzende Kantonalzürcher Parteipräsident doch ohne
Gegenkandidierende zur Wahl. Zwar wurde in den Medien zuerst vermutet, dass auch
Christian Wasserfallen (fdp, BE) die Fraktion präsidieren wollte, dieser zog sich freilich
früh mit dem Argument mangelnder Zeit zurück. Da Walti seit der Wahl des vorherigen
Fraktionschefs Ignazio Cassis in den Bundesrat die FDP-Gruppe als Vize-Präsident ad
interim geleitet und «keine Anlaufschwierigkeiten» gehabt hatte, wie Ständerat und Ex-
FDP-Präsident Philipp Müller (fdp, AG) in den Medien betonte, wurde nicht mit
Überraschungen gerechnet. In der Tat war nach der fraktionsinternen Wahl in den
Medien zu lesen, dass der Zürcher einstimmig gewählt worden sei. 59

PARTEICHRONIK
DATUM: 17.11.2017
MARC BÜHLMANN

Liberale Parteien

Ca. 8 Monate vor den eidgenössischen Wahlen 2019 versuchte FDP-Parteipräsidentin
Petra Gössi (fdp, SZ) den Kurs der FDP bezüglich der Klimafrage und des CO2-
Gesetzes zu ändern und löste damit eine interne Diskussion über diese Frage aus.
Ausgangspunkt der Kursänderung war die Meinungsänderung der FDP bezüglich einiger
konkreter Aspekte des CO2-Gesetzes, nachdem dieses unter Opposition der Linken
und der SVP in der Wintersession 2018 im erstberatenden Nationalrat abgelehnt
worden war. So zum Beispiel sei die Partei nicht mehr gegen die Flugticket-Abgabe, so
Gössi. Auch für ein Inlandziel, also die Festlegung eines Wertes der angibt, wie hoch die
Verminderung der CO2-Emissionen in der Schweiz sein muss, könnte die FDP Hand
bieten, wenn dadurch ein breiter Kompromiss geschaffen werden könne. Kurz vor dem
Interview mit der FDP-Parteipräsidentin im Tages-Anzeiger hatte sich die vorberatende
UREK-SR mit Unterstützung von FDP-Vertreterinnen und -Vertretern bereits für ein
Inlandziel ausgesprochen. Einige FDP-Politiker, wie zum Beispiel die Ständeräte Thomas
Hefti (fdp, GL) und Ruedi Noser (fdp, ZH) befürworteten den Einsatz der Partei für einen
stärkeren Schutz des Klimas. So sass der Zürcher Ständerat beispielsweise im Komitee
der Gletscherinitiative, während der Glarner gegenüber der NZZ betonte, dass das
Klima zu schützen richtig und wichtig sei. Andere Parteimitglieder, wie zum Beispiel
Christian Wasserfallen (fdp, BE) zeigten sich gegenüber einzelnen Aspekten des neuen
CO2-Gesetzes, wie der Flugticketabgabe, eher skeptisch. Gössi betonte, dass die Partei
bereit sei, Kompromisse bei der Revision des CO2-Gesetzes einzugehen und vor allem
allgemein eine aktivere und wirksamere Klimapolitik wollte. Gegenüber dem Tages-
Anzeiger betonte die Parteipräsidentin zudem, dass das vermehrte Engagement der
Partei für die Klimapolitik keine Wahltaktik sei. Das Klima sei ein Thema, das die
zukünftigen Generationen stark betreffe, deswegen müsse sich auch die FDP diesem
Thema widmen.
Um die Meinung der Parteibasis über die Umweltpolitik einzuholen, führte die Partei
eine Umfrage bei ihren Parteimitgliedern durch, in der sie unter anderem erfragten,
welches Gewicht die Mitglieder dem Klimawandel im Vergleich zu Themen wie der
Altersvorsorge oder den Gesundheitskosten zuschrieben, ob der Mensch einen Einfluss
auf das Klima habe und ob die Befragten strengere Vorschriften beim Klimaschutz oder
mehr Eigenverantwortung befürworteten. Dies sei jedoch keine Urabstimmung, betonte
Parteipräsidentin Gössi, die Resultate seien somit nicht direkt bindend für die
Bundeshausfraktion. Die Idee einer solche Umfrage wurde schon von Gössi gegenüber
dem Tages-Anzeiger im Februar 2019 geschildert. Trotz der Einbindung der Basis
äusserte die Presse unter anderem Kritik am Stil Gössis: Sie habe die Klimawende
parteiintern nur im engsten Kreis abgestimmt, aber weder die Vizepräsidentinnen und
-präsidenten noch die für das CO2-Gesetz zuständigen Kommissionsmitglieder
konsultiert. 
Die Ergebnisse der Befragung, welche der Sonntags-Blick Ende April 2019 publizierte,
zeigten, dass 78 Prozent der insgesamt 14'198 Befragten der Meinung waren, die FDP
solle sich künftig mehr für den Klima- und Umweltschutz engagieren. Weitere 68
Prozent der Befragten befürworteten die Förderung des CO2-freien Verkehrs auf der
Strasse, 73 Prozent der Befragten sprachen sich für eine Flugticketabgabe und 59
Prozent der Befragten für die Förderung von Subventionen für erneuerbare Energien
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aus. Diese Resultate präzisierte die NZZ ein paar Tage später: Zwar sei der
Umweltschutz für die FDP-Mitglieder ein wichtiges Thema, was bei der
Berichterstattung zur Umfrage jedoch gefehlt habe, sei, dass die Parteimitglieder die
Gesundheitskosten, die Altersvorsorge und die Beziehungen zur Europäischen Union als
noch wichtiger einschätzten. Die FDP hätte die Umfrage nicht veröffentlichen wollen,
so dass zum Schluss nur einzelne Resultate – aus dem Zusammenhang gerissen –
publiziert worden seien. 
Basierend auf diesen Ergebnissen und der breiten Unterstützung der Parteibasis zur
Klimafrage verfassten die Begleitgruppe, die Fachkommission Umwelt und Energie
inklusive der Mitglieder der UREK, der FDP-Vorstand und die Konferenz der
kantonalen Parteipräsidenten (PPK) ein neues Positionspapier, das bei der
Delegiertenversammlung vom Juni 2019 deutlich gutgeheissen wurde. Das Papier
umfasste die neue Ausrichtung der FDP in Bezug auf Klima und Umwelt, die sich auf
verschiedene freisinnige Grundsätze wie Fortschritt, Forschung und Innovation,
Eigenverantwortung und Lenkungsmassnahmen stützte. Die Grundsätze wurden dann
auf vier zentrale Bereiche der Gesellschaft, nämlich Natur/Landschaft, Wohnen,
Arbeit/Bildung und Verkehr, angewendet, wobei pro Bereich verschiedene
Massnahmen geschildert wurden. Der neue Kurs der Partei und das neue
Positionspapier würden für Wasserfallen und die anderen Kritiker schwer zu verdauen
sein – wie der SonntagsBlick Ende Juni 2019 schrieb. Ob die ganze Fraktion im
Parlament den Beschlüssen über die Klimapolitik folgen wird, war eine offene Frage; für
Fraktionschef Beat Walti verfügte die FDP jetzt zumindest über eine Grundlage und
eine Legitimation, klimafreundlichere Entscheidungen auch im Parlament zu treffen. 60

Verbände

Verkehr

Beim ACS kam es 2016 zum Eklat, als im Frühsommer ein schwelender interner
Machtkampf zwischen einigen kantonalen Sektionen und dem Zentralvorstand
ausbrach. Anfang Juni nominierte der ACS den Berner FDP-Nationalrat Christian
Wasserfallen zuhanden der Delegiertenversammlung (DV) am 23. Juni für das Amt des
Zentralpräsidenten. Der amtierende Präsident, Mathias Ammann, gab wenig später
bekannt, dass er nicht abtreten wolle, sondern von einzelnen kantonalen Sektionen aus
dem Amt gedrängt werde. Danach überschlugen sich die Ereignisse beim ACS, der mit
110‘000 Mitgliedern ungefähr zehn Mal kleiner ist als sein „grosser Bruder“ TCS.
Ammann suspendierte zuerst den operativen Leiter des ACS, Stefan Holenstein, mit der
Begründung, Holenstein habe Treue- und Informationspflichten verletzt, worauf die
ACS-Sektionen Graubünden und Zürich Strafanzeige gegen Ammann wegen
Urkundenfälschung und ungetreuer Geschäftsführung einreichten. Der Streit eskalierte
in derselben Woche, als Holenstein per sofort entlassen wurde. In der Folge setzte der
amtierende Vorstand um Ammann eine Kommission zur Überprüfung der gegenseitigen
Vorwürfe ein und verschob die DV vom 23. Juni auf September, bis die Resultate der
Kommission vorliegen würden.

Mehrere kantonale Sektionen widersetzten sich der Verschiebung mit dem Argument,
diese könne nur von der Versammlung selber beschlossen werden. So hielten 13 von 19
kantonalen Sektionen die DV am 23. Juni in Yverdon trotzdem ab und wählten Christian
Wasserfallen zum ACS-Zentralpräsidenten. Weil der bisherige Vorstand die Wahl für
ungültig erklärte, hatte der ACS zu diesem Zeitpunkt irritierenderweise zwei
Präsidenten. Mitte Juli einigten sich die beiden Lager, dass die Wahl am 16. September
wiederholt werden solle. Ammann würde auf diesen Tag hin zurücktreten, während
Wasserfallen an seiner Kandidatur festhielt. Anfang August bekam Wasserfallen
Konkurrenz von SVP-Nationalrat Thomas Hurter, der ebenfalls ACS-Präsident werden
wollte. Weil sich Wasserfallen zunehmend in den internen Konflikt im ACS einmischte
und sich dadurch mit einer Zivilklage und einer Strafanzeige konfrontiert sah, geriet
seine Person zunehmend in den medialen Fokus. Angesichts der Turbulenzen im
Verband fragten sich selbst FDP-Parlamentarier, wieso Wasserfallen nicht in den
Ausstand trete bis der Konflikt gelöst sei. Auch seine Nähe zum ACS wurde in Frage
gestellt, da er dem Verband erst kurz vor seiner Nomination zum Präsidenten
beigetreten war. Negativer Höhepunkt war für Wasserfallen, als ihm die Berner ACS-
Sektion die Unterstützung versagte und stattdessen Hurter wählen wollte. Ende August
gab Wasserfallen bekannt, dass er doch nicht zur Wahl antreten werde. Damit solle der
Verband zur Ruhe kommen, sagte Wasserfallen der NZZ am Sonntag. Das
Regionalgericht Bern-Mittelland beurteilte nur wenige Tage später die Wahl
Wasserfallens im Juni als illegitim, weil nicht sämtliche Sektionen über die
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Durchführung der Delegiertenversammlung informiert worden waren. An der DV im
September wurde der einzige verbliebene Kandidat Thomas Hurter mit 114 von 118
Stimmen deutlich zum neuen ACS-Zentralpräsidenten gewählt. 61
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